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Kurzbeschreibung 

$ÁÓ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚÐÒÏÔÏËÏÌÌ ɉ"ÏÄ0Ɋ ÄÅÒ !ÌÐÅÎËÏÎÖÅÎÔÉÏÎ ÉÓÔ ÉÎ ÖÉÅÌÅÎ ,ßÎÄÅÒÎ ÅÉÎÅ ȵÖÅÒÎÁÃÈÌßÓÓÉÇÔÅȰȟ 

weil auf viele Rechtsbereiche verteilte, Anforderung an die Verwaltung und die Gesellschaft. Boden-

schutz ist aber gerade in den Alpen von großer Bedeutung, da es sich um eine begrenzt vorhandene 

und vielfach gefährdete Ressource handelt. Während der deutschen Präsidentschaft der Alpenkonven-

tion wurde mit der vorliegenden Studie eine Bilanzierung zum Stand der Umsetzung des Boden-

schutzprotokolls gemacht. Dabei wurden verschiedene inhaltliche Aspekte des Bodenschutzes berück-

sichtigt. Im Einzelnen wurden die Themenbereiche Risikobewertung / Erosion, Qualitativer Boden-

schutz und Bodenfunktionen, Berg-Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Feuchtgebiete, Moore, Quantitati-

ver Bodenschutz / Flächenverbrauch sowie Internationale / Alpenweite Zusammenarbeit mittels einer 

Expertenbefragung und Literaturrecherche bearbeitet. Dabei ist zu beachten, dass hier zwar generelle 

Aussagen für alle Alpenländer getroffen werden, aufgrund geringer Rückmeldungen aus Frankreich 

und Italien für diese beiden Länder ggf. aber noch weiterer Recherchebedarf besteht. Die Ergebnisse 

der Untersuchung wurden bei der die Studie abschließenden Bodenschutztagung weitgehend bestätigt 

und machen deutlich, wo die Defizite bei der Umsetzung des Bodenschutzprotokolls liegen: Das Bo-

denschutzprotokoll fungiert zwar als übergeordnetes Rechtsinstrument, es gibt aber aus vielfältigen 

Gründen große Unterschiede in der Umsetzung und Anwendung, v.a. auf nationalstaatlicher Ebene. 

Der Austausch zwischen den Experten(-gremien) der Alpenländer und Regionen findet nicht regelmä-

ßig statt, so dass es zu deutlichen Unterschieden in der Auslegung und Anwendung des BodP kommt. 

Hinzu kommt, dass die Datengrundlagen zu Bodenschutz relevanten Themen nicht einheitlich bzw. 

harmonisiert erhoben werden, was die Vergleichbarkeit von Aussagen zum Status quo weiter er-

schwert. Ein gemeinsames Monitoring, wie es Art. 20 des BodP vorsieht, findet derzeit nicht statt.  

Hauptanliegen der Studie war es daher die Möglichkeiten auszuleuchten, wie auf Basis der bestehen-

den Rechtslage in den einzelnen Alpenländern die Umsetzung von Bodenschutz in Form von Rechts-

anwendung, konkreten Maßnahmen, Initiativen und Projekten weiter voranzubringen wäre. Die wich-

tigsten Erkenntnisse aus der Studie lassen sich in thematisch gegliederten Empfehlungen zusammen-

fassen:  

Ʒ Aufbau eines gemeinsamen Monitorings und Verbesserung der rechtlichen Umsetzung,  

Ʒ Einbindung und Abgleich der Ziele des BodP mit den global verabschiedeten Nachhaltigkeits- und 

Bodenschutzzielen,  

Ʒ Verlinkung von Bodenschutzthemen mit Klimaschutzeffekten, auch in der Kommunikation, 

Ʒ gemeinsame Anstrengungen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs,  

Ʒ Aufbau eines regelmäßigen Austausches zwischen den Bodenschutzexperten der Regionen und 

Staaten sowie  

Ʒ Information und Bewusstseinsbildung für die breite Öffentlichkeit und wichtige Akteursgruppen 

wie Land- und Forstwirtschaft oder die kommunale Ebene.  

Alle Vertragsparteien der Alpenkonvention sind hier aktiv gefordert, entsprechende Kommunikati-

onsmaßnahmen auf den Weg zu bringen und zu unterstützen sowie den aktiven Austausch mit beste-

henden Organisationen (z.B. ELSA, Global Soil Partnership) zu suchen.  

Im Rahmen der makroregionalen Strategie für den Alpenraum (EUSALP) gibt es seit kurzem die sog. 

ȴ!ÃÔÉÏÎ 'ÒÏÕÐȬ ɉ!'Ɋ φȟ ÚÕÓÔßÎÄÉÇ ÆİÒ ÄÁÓ 4ÈÅÍÁ ȵ4Ï ÐÒÅÓÅÒÖÅ ÁÎ ÖÁÌÏÒÉÓÅ natural resources, including 

×ÁÔÅÒ ÁÎÄ ÃÕÌÔÕÒÁÌ ÒÅÓÏÕÒÃÅÓȰȟ ÄÉÅ ÉÎÎÅÒÈÁÌÂ ÄÅÒ %53!,0 ÄÉÅ !ÒÂÅÉÔ Ú×ÉÓÃÈÅÎ ÄÅÎ ÖÅÒÓÃÈÉÅÄÅÎÅÎ 2ÅÇÉȤ

onen zu Fragen des Bodenschutzes in den Alpen koordiniert. AG6 wird geleitet vom Land Kärnten und 

dem Ständigen Sekretariat der Alpenkonvention, so dass eine direkte Verschränkung zwischen EU-

SALP und Alpenkonvention gegeben ist.  



Bilanzierung des Protokolls Bodenschutz der Alpenkonvention 

 5 

 

 

Report Cover Sheet 

Report No. UBA-FB 00 

Report Title Quo vadis soil protection in the Alps?  

Final report of the UFOPLAN-project: Assessment of the Alpine Conven-
tion Soil Conservation Protocol and preparation/implementation of an 
international conference 

Author(s)  

(Family Name, First Name) 

Badura, Marianne 

Kuenzer, Nina 

Sutor, Gertraud 

Kals, Roland 

Schmid, Sebastian 

Performing Organisation 

(Name, Address) 

blue! advancing european projects GbR   

Marianne Badura & Dorothea Palenberg 

Brienner Straße 48, Hofgebäude 2 

D- 80333 München  

 

Funding Agency Umweltbundesamt 

Postfach 14 06 

06813 Dessau-Roßlau 

Report Date (Year) 2019 

Project No. (FKZ) 3715 71 201 0 

No. of Pages 117 

Keywords Alpine Convention, German Presidency of the Alpine Convention, Soil 
Conservation Protocol, soil protection, soil conservation, Alps, European 
soil protection, qualitative soil protection, quantitative soil protection, 
Alpine/international cooperation, knowledge transfer, international soil 
conference 

 

 

 

  



Bilanzierung des Protokolls Bodenschutz der Alpenkonvention 

 6 

 

 

Abstract 

4ÈÅ !ÌÐÉÎÅ #ÏÎÖÅÎÔÉÏÎȭÓ 3ÏÉÌ #ÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎ 0ÒÏÔÏÃÏÌ is in many countries a ÒÅÑÕÉÒÅÍÅÎÔ ȰÎÅÇÌÅÃÔÅÄȱ ÂÙ 

public administration and by society, as accountability is spread across many fields of legislation. Es-

pecially in the Alps, soil conservation is of great significance, as soil is a limited, non-renewable and 

endangered resource. During the German Presidency of the Alpine Convention (2015-2016), an as-

sessment of the implementation status of the Soil Conservation Protocol was realised by the present 

study. Various substantial aspects of soil conservation were considered in the assessment. The follow-

ing thematic areas were worked out in detail by an online-expert survey, an international symposium 

and a literature review: risk assessment / erosion, qualitative soil protection and soil functions, moun-

tain farming, forestry, wetlands, moors, qualitative soil protection / land take, as well as international 

/ Alps-wide cooperation.  

In this context, it should be remembered that, in the current study, general statements are made for all 

Alpine countries. Due to low response from France and Italy in the expert survey, further investiga-

tions should, however, be made in the future in these countries. The results of the survey have been 

broadly confirmed during the final Alps-wide soil symposium and highlight clearly the implementation 

deficits of the Soil Conservation Protocol: Although the Soil Conservation Protocol acts as overarching 

legal instrument, significant differences exist regarding its implementation and application, in particu-

lar on national levels. The exchange between experts (committees) of the Alpine countries and regions 

does not take place on a regular basis. Therefore, significant differences occur in the interpretation 

and application of the Protocol. In addition, datasets for soil protection relevant topics are not collect-

ed in a uniform and consistent way, which further complicates the comparability of statements regard-

ing the status quo. A common monitoring, as it is foreseen in Article 20 of the Soil Conservation Proto-

col, is not currently being employed.  

The main purpose of the study was therefore to describe the possibilities for promotion and imple-

mentation of soil protection in the Alpine countries by consistently applying its articles, or by imple-

menting concrete measures, initiatives and projects. 4ÈÅ ÓÔÕÄÙȭÓ ËÅÙ ÆÉÎÄÉÎÇÓ ÃÁÎ ÂÅ ÓÕÍÍÁÒÉÓÅÄ ÉÎ 

the following thematic recommendations:  

Ʒ development of a shared monitoring approach and improvement of the necessary legal implemen-

tation,  

Ʒ integration and reconciliation of the objectives of the Soil Conservation Protocol with the globally 

adopted sustainable development and soil conservation goals,  

Ʒ linking of soil conservation topics with climate protection effects,  

Ʒ increase in common efforts to reduce the land take,  

Ʒ development of a frequent and regular exchange between soil conservation experts of the regions 

and countries as well as  

Ʒ information  and awareness raising for the wider public and important stakeholder groups, such 

as agriculture, forestry or the municipal level.  

All contracting parties of the Alpine Convention are actively encouraged to carry out respective com-

munication activities as well as to undertake active information exchange with existing organisations 

(e.g. ELSA, Global Soil Partnership).  

In the framework of the macro-ÒÅÇÉÏÎÁÌ ÓÔÒÁÔÅÇÙ ÆÏÒ ÔÈÅ !ÌÐÓ ɉ%53!,0Ɋȟ ÔÈÅ Ȭ!ÃÔÉÏÎ 'ÒÏÕÐȭ ɉ!'Ɋ φȟ 

which is the most recently launched AG, is responsiblÅ ÆÏÒ ÔÈÅ ÆÏÌÌÏ×ÉÎÇ ÇÏÁÌȟ ȱTo preserve and valorise 

ÎÁÔÕÒÁÌ ÒÅÓÏÕÒÃÅÓȟ ÉÎÃÌÕÄÉÎÇ ×ÁÔÅÒ ÁÎÄ ÃÕÌÔÕÒÁÌ ÒÅÓÏÕÒÃÅÓȰ. AG6 coordinates the current efforts be-

tween the different regions regarding soil conservation in the Alps within the framework of the EU-

SALP. The Region of Carinthia and the Permanent Secretariat of the Alpine Convention has taken over 

the lead of AG6, so that a direct link between EUASLP and the Alpine Convention is provided.   
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Zusammenfassung 

$ÁÓ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚÐÒÏÔÏËÏÌÌ ɉ"ÏÄ0Ɋ ÄÅÒ !ÌÐÅÎËÏÎÖÅÎÔÉÏÎ ÉÓÔ ÉÎ ÖÉÅÌÅÎ ,ßÎÄÅÒÎ ÅÉÎÅ ȵÖÅÒÎÁÃÈÌßÓÓÉÇÔÅȰȟ 

weil auf viele Rechtsbereiche verteilte, Anforderung an die Verwaltung und die Gesellschaft. Boden-

schutz ist aber gerade in den Alpen von großer Bedeutung, da es sich um eine begrenzt vorhandene 

und vielfach gefährdete Ressource handelt. Während der deutschen Präsidentschaft der Alpenkonven-

tion wurde mit der vorliegenden Studie eine Bilanzierung zum Stand der Umsetzung des Boden-

schutzprotokolls gemacht. Dabei wurden verschiedene inhaltliche Aspekte des Bodenschutzes berück-

sichtigt. Im Einzelnen wurden die Themenbereiche Risikobewertung / Erosion, Qualitativer Boden-

schutz und Bodenfunktionen, Berg-Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Feuchtgebiete, Moore, Quantitati-

ver Bodenschutz / Flächenverbrauch sowie Internationale / Alpenweite Zusammenarbeit mittels einer 

Expertenbefragung und Literaturrecherche bearbeitet. Dabei ist zu beachten, dass hier zwar generelle 

Aussagen für alle Alpenländer getroffen werden, aufgrund geringer Rückmeldungen aus Frankreich 

und Italien für diese beiden Länder ggf. aber noch weiterer Recherchebedarf besteht. Die Ergebnisse 

der Untersuchung wurden bei der die Studie abschließenden Bodenschutztagung weitgehend bestätigt 

und machen deutlich, wo die Defizite bei der Umsetzung des Bodenschutzprotokolls liegen: Das Bo-

denschutzprotokoll fungiert zwar als übergeordnetes Rechtsinstrument, es gibt aber aus vielfältigen 

Gründen große Unterschiede in der Umsetzung und Anwendung, v.a. auf nationalstaatlicher Ebene. 

Der Austausch zwischen den Experten(-gremien) der Alpenländer und Regionen findet nicht regelmä-

ßig statt, so dass es zu deutlichen Unterschieden in der Auslegung und Anwendung des BodP kommt. 

Hinzu kommt, dass die Datengrundlagen zu Bodenschutz relevanten Themen nicht einheitlich bzw. 

harmonisiert erhoben werden, was die Vergleichbarkeit von Aussagen zum Status quo weiter er-

schwert.  

Hauptanliegen der Studie war es daher die Möglichkeiten auszuleuchten, wie auf Basis der bestehen-

den Rechtslage in den einzelnen Alpenländern die Umsetzung von Bodenschutz in Form von Rechts-

anwendung, konkreten Maßnahmen, Initiativen und Projekten weiter voranzubringen wäre. Die wich-

tigsten Erkenntnisse aus der Studie lassen sich in thematisch gegliederten Empfehlungen zusammen-

fassen:  

Aufbau eines gemeinsamen Monitorings zur flächendeckenden Bewertung von Böden und ih-

ren Funktionen  

Die nach Art. 20 BodP geforderte gemeinsame Erfassung von Daten zum Bodenmonitoring findet der-

zeit nicht statt. Zwar werden von den einzelnen Ländern Bodendaten erhoben, allerdings fehlt die Ab-

stimmung zu Art und Umfang der Daten und es fehlt die Definition der Schnittstellen, die einen Min-

destaustausch zu bestimmten wichtigen Parametern erlauben würde.   

Für die Bereiche qualitativer Bodenschutz, Risikobewertung und Erosion wird die Bereitstellung von 

Bewertungsgrundlagen gefordert, z.B. in Form von hochauflösenden Gefährdungskarten, Schulungen, 

Arbeitshilfen und Darstellungen im Bodenkataster. Gleiches gilt für entsprechende Daten und Karten 

zur Bewertung der Bodenfunktionen (nach Art. 1 (3) BodP, Art. 11 BodP), hier wäre insbesondere eine 

Arbeitshilfe für die Implementierung der Bewertung in der Planung notwendig.  Für die bodenscho-

nende Bewirtschaftung von Almen wäre eine Konkretisierung der guten fachlichen Praxis in Bezug auf 

die Alm- und Weidewirtschaft, z.B. mit Hilfe von Best-Practice-Beispielen geeignet. Die dazu notwen-

digen Informationen können über Standortkartierungen erfasst und über Erosionsgefährdungskarten 

aufbereitet werden (u. a. Kartierung für Wald und Almen). Die Ergebnisse sollten für Experten und 

Laien nach Möglichkeit flächendeckend und leicht zugänglich z.B. über eine WebGIS-Anwendung be-

reitgestellt werden; entsprechende Zielvorgaben und Maßnahmen sollten im BodP klarer definiert 

werden. 
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Verbesserung der rechtlichen und administrativen Umsetzung  

In allen Alpenländern und Regionen wurde von den befragten Experten eine unzureichende rechtliche 

Umsetzung des BodP bzw. dessen nicht vollständiger Vollzug angemerkt. Dies betrifft unterschiedliche 

Aspekte des Bodenschutzes, je nach Rechtssystem und Aufteilung der Zuständigkeiten einzelner Res-

sorts in den einzelnen Staaten. Zur Verbesserung der Situation werden zwei Vorschläge gemacht:  

Ʒ inhaltliche Konkretisierung in den Mitgliedsstaaten mit übergreifender, transnationaler Koordina-

tion ɀ versus ɀ  

Ʒ Betrachtung des BodP mit seinen Zielvorgaben lediglich als Leitlinie für die innerstaatliche Um-

setzung, dort dann aber mit einer inhaltlichen Konkretisierung anhand anderer Bestimmungen. 

%ÉÎÅ 6ÅÒÂÅÓÓÅÒÕÎÇ ÄÅÓ 6ÏÌÌÚÕÇÓ ËĘÎÎÔÅ ÔÅÉÌ×ÅÉÓÅ ȵÎÕÒȰ ÄÕÒÃÈ ÅÉÎÅ ÓÔÒÅÎÇÅÒÅ !ÕÓÌÅÇÕÎÇ ÕÎÄ (ÁÎÄÈÁȤ

bung von bestehenden Regelungen in der Abwägung mit anderen Interessen erzielt werden.  Darüber 

hinaus kann der rechtliche und administrative Vollzug von bodenschutz-rechtlichen Regelungen über 

einen verbesserten Austausch zwischen Experten und Verwaltungen über die Anwendung des BodP 

unterstützt werden.  

Einbindung und Abgleich der Ziele des BodP mit den global verabschiedeten Nachhaltigkeits - 

und Bodenschutzzielen  

Die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen beschlossenen Nachhaltigkeitsziele listen zum ersten 

-ÁÌ ÖÅÒÂÉÎÄÌÉÃÈ ÄÅÎ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚ ÁÌÓ ÅÉÎÅÓ ÄÅÒ ȴ3ÕÓÔÁÉÎÁÂÌÅ $ÅÖÅÌÏÐÍÅÎÔ 'ÏÁÌÓȬ ɉ3$'Ɋ ÁÕÆ ɉȴPreserving 

diverse forms of life on land requires targeted efforts to protect, restore and promote the conservation 

and sustainable use of terrestrial and other ecosystems. Goal 15 focuses specifically on managing forests 

sustainably, restoring degraded lands and successfully combating desertification, reducing degraded 

natural habitats and ending biodiversity loss.ȭɊȢ 

Auf Basis des SDG Nr. 15 ist evident, dass die Landnutzung in Zukunft viel stärker am Erhalt der Bo-

denfruchtbarkeit und der ökologischen Funktionsfähigkeit von Böden ausgerichtet werden muss. 

Gleichzeitig müssen schädliche Bewirtschaftungsformen sanktioniert werden. Beispielsweise muss ein 

Umdenken einsetzen im Hinblick auf die Bodenverdichtung durch landwirtschaftliche Bewirtung oder 

den Phosphat- und Nitrateintrag in Boden und Grundwasser aufgrund drastisch überhöhter Tierbe-

stände auf den vorhandenen Flächen (Gülleproblematik). Diese Aspekte beim Bodenschutz können 

zwar nur im Austausch und in der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft geschehen, die politischen 

Vorgaben dazu müssen allerdings EU-weit und Ressort übergreifend geregelt werden (u.a. in den Be-

ratungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik für die Förderperiode 2021-2027). In der Praxis sind Land-

wirte durch gezielte Aus- und Weiterbildung, durch Bodenschutzberatung und mittels Feldbegehun-

gen zu informieren und zu schulen.  

$ÉÅ ÂÒÅÉÔÅ vÆÆÅÎÔÌÉÃÈËÅÉÔ ÍÕÓÓ İÂÅÒ ÄÁÓ 6ÅÈÉËÅÌ ȴÇÅÓÕÎÄÅ .ÁÈÒÕÎÇÓÍÉÔÔÅÌȬ İÂÅÒ ÄÉÅ :ÕÓÁÍÍÅÎÈßÎÇÅ 

von Nahrungsmittelproduktion mit Bodenschutz und Bodenfruchtbarkeit informiert werden. Dazu 

sind vielfältige begleitende Maßnahmen der Bewusstseinsbildung in der breiten Öffentlichkeit nötig, 

um die allgemeine Sensibilität für das Thema Boden zu erhöhen. 

Verlinkung von Bodenschutzthemen mit Klimaschutzeffekten, auch in der Kommunikation  

Bodenschutz ist durch die Fähigkeit zur CO2-Speicherung von Mooren und Feuchtgebieten gleichzeitig 

ÁÕÃÈ ÆĘÒÄÅÒÌÉÃÈ ÆİÒ ÄÅÎ ȴ+ÌÉÍÁÓÃÈÕÔÚȬȢ $ÉÅÓ ÇÉÌÔ ÉÎÓÂÅÓÏÎÄÅÒÅ ÆİÒ ÄÅÎ 3ÃÈÕÔÚ ÖÏÎ .ÉÅÄÅÒÍÏÏÒÂĘÄÅÎȟ ÄÉÅ 

jedoch häufig (intensiv) landwirtschaftlich genutzt werden. Diese Böden leisten einen wesentlichen 

Beitrag zum Klimaschutz, der über das BodP bisher nicht ausreichend gewürdigt wird. Im Rahmen der 

Alpenkonvention kann daher eine Verknüpfung zwischen Bodenschutzaktivitäten und den aktuell 

formulierten Klimaschutzzielen erfolgen. Um diese Ziele zu erreichen, ist ein intensiver Dialog mit der 

Landwirtschaft (und anderen Landnutzern) notwendig, um letztendlich zu einer Nutzung zu gelangen, 

die tatsächlich geeignet ist für den Schutz und Erhalt der Böden sowie von Feuchtgebieten und Moo-
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ren. Die dazu notwendigen Maßnahmen liegen beispielsweise in der Ergänzung/Anpassung von Agra-

rumweltmaßnahmen, der Schulung von Land- ÕÎÄ &ÏÒÓÔ×ÉÒÔÅÎȟ ÄÅÒ .ÅÕÄÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅÒ ȴÇÕÔÅÎ ÆÁÃÈÌÉȤ

ÃÈÅÎ 0ÒÁØÉÓȬ ÉÎ ÄÅÒ ,ÁÎÄ×ÉÒÔÓÃÈÁÆÔ ÕȢÖȢÍȢ 

Gemeinsame Anstrengungen zur Reduzierung des Flächenve rbrauchs  

Trotz verschiedener Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs ist die Inanspruchnahme 

von unbebauter Fläche in allen Alpenländern ungebrochen hoch. Aus diesem Grund sind weiterhin 

große Anstrengungen notwendig um hier die gesteckten Ziele zu erreichen. Besonders anzumerken ist 

ÉÎ ÄÅÍ :ÕÓÁÍÍÅÎÈÁÎÇȟ ÄÁÓÓ ÄÉÅ %ØÐÅÒÔÅÎ ÄÉÅ 7ÉÒËÕÎÇ ÄÅÒ ÓÅÉÔ ÌÁÎÇÅÒ :ÅÉÔ ÅÉÎÇÅÆİÈÒÔÅÎ ȵÈÏÈÅÉÔÌÉÃÈÅÎ 

3ÔÁÎÄÁÒÄÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÅȰ &ÌßÃÈÅÎÎÕÔÚÕÎÇÓ- und Bebauungsplanung sowie Strategische Umweltprüfung 

ÓÅÈÒ ÓËÅÐÔÉÓÃÈ ɉȵÚÕ ×ÅÉÃÈȰɊ beurteilen. Ebenfalls bemängelt wurde der unzureichende Einsatz vorhan-

dener Instrumente oder dass das Bau- und Planungsrecht weitgehend im Kompetenzbereich der 

Kommunen liegt. Die Wirksamkeit der Bodenschutzgesetze (sofern vorhanden) wird nur von knapp 

10% der Befragten positiv gesehen, während fast 50% eine weitgehende Wirkungslosigkeit bescheini-

gen. Dies mag daran liegen, dass die Bodenschutzgesetze sich primär mit Aufgaben des qualitativen 

Bodenschutzes befassen, während der quantitative Aspekt nur im Ausnahmefall eine Rolle spielt. 

Die Bewusstseinsbildung zur Problematik der Bodenverluste sowie die Lobbyarbeit für den quantita-

tiven Bodenschutz sind alpenweit zu verstärken. Gute Beispiele sollten allgemein bekannt gemacht 

werden und am besten mithilfe charismatischer Persönlichkeiten (z. B. Lokalpolitiker mit Langfrist-

denken) weitergetragen werden. Besonders die ökonomischen Folgen der Bodenverluste und die Öko-

systemleistungen des Bodens müssen transparent gemacht und aktiv kommuniziert werden und zu 

aktivem Handeln in der örtlichen Flächenplanung führen.  

$ÉÅ $ÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ȵÇÕÔÅÎ "ÏÄÅÎÓȰ ÉÓÔ ÁÌÐÅÎ×ÅÉÔ ÚÕ ÖÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÅÎ ɉ"ÏÄÅÎÆÕÎËÔÉÏÎÅÎȟ "ÏÄÅÎÌÅÂÅÎȟ 

Seltenheit, Wiederherstellbarkeit). Auf dieser Grundlage ist die Harmonisierung des Bodenverbrau-

ches im Sinne eines alpenweiten Monitoring nach einheitlichen Kriterien durchzuführen. Insbesonde-

ÒÅ ÍİÓÓÅÎ ÄÉÅ 6ÅÒÂÒÁÕÃÈÓÚÁÈÌÅÎ ÍÉÔ ÑÕÁÌÉÔÁÔÉÖÅÎ !ÓÐÅËÔÅÎ ÈÉÎÔÅÒÌÅÇÔ ×ÅÒÄÅÎ ɉȵÓÏÉÌ ÑÕÁÌÉÔÙ ÒÁÔÉÎÇȰɊȢ 

Über die neue Plattform Raumordnung im Rahmen der Alpenkonvention ist die Kommunikation zwi-

schen den nationalen Behörden zu verbessern. Für die nachgeordneten Dienststellen sind klare Ver-

fahrensanweisungen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs zu erarbeiten. Die koordinierende und 

lenkende Rolle der Regionalplanung muss wiederbelebt werden und / oder die Raumplanungs- und 

Baukompetenz auf eine überkommunale Ebene verlagert werden (vgl. Details im Kapitel 4.1.4 und 

4.2.4 im ausführlichen Bericht). 

Weitere Maßnahmen betreffen die Landwirtschaftsförderung (z.B. die langjährige Bewirtschaftungs-

pflicht) oder die Strategische Umweltprüfung (Anreicherung mit bodenbezogenen Zielen nach dem 

Vorbild des Landes Salzburg). Insgesamt ist eine signifikante Verteuerung des Bodenverbrauches an-

zustreben, u.a. durch die Einführung von Flächenzertifikaten nach dem Vorbild des Emissionshandels. 

Aufbau eines regelmäßigen Austausches und Wissenstransfers zwischen den Bodenschutzex-

perten der Regionen und Staaten  

Es wird in der Studie deutlich, dass den Akteuren im Alpenraum vielfach das Wissen fehlt über rele-

ÖÁÎÔÅ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚÁËÔÅÕÒÅ ɉȵ7ÅÒ ÔÕÔ 7ÁÓȰȩɊȟ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚÁËÔÉÖÉÔßÔÅÎ ÕÎÄ -projekte sowie über mögli-

ÃÈÅ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚÐÒÏÂÌÅÍÅ ÏÄÅÒ ȵÇÕÔÅ "ÅÉÓÐÉÅÌÅȰ ÁÎÄÅÒÅÒ 2ÅÇÉÏÎÅÎ ÕÎÄ ,ßÎÄÅÒȢ 5Í ÄÁÓ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚȤ

protokoll alpenweit umzusetzen und um die Herausforderungen im Bodenschutz zu überwinden ist 

ein verstärkter Wissenstransfer und die Einbeziehung insbesondere von lokalen Akteuren (bspw. Ge-

meinden, Bürgermeister) auf alpenweiter Ebene ein Lösungsansatz, da diese Akteure in der Umset-

zung des Bodenschutzprotokolls eine wichtige Rolle spielen. Es gibt bereits eine Reihe von Netzwer-

ken, die sich mit Bodenschutzthemen befassen. Diese sollten dabei unterstützt werden, ihre bodenre-

levanten Aktivitäten sichtbar zu machen und sich in Hinblick auf eine alpenweite Vernetzung weiter zu 

entwickeln. Dabei sollte ein möglichst unbürokratischer, fachlicher, themen- und anlassbezogener 
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Informationsaustausch von Experten aller Ebenen (Behörden, Universitäten, Projektwerber, Pla-

nungsbüros, interessierte Laien) ermöglicht werden, so wie er auch im Rahmen des vorliegenden Vor-

habens ermöglicht wurde. Dazu eignen sich neben den Organen und Akteuren der Alpenkonvention 

auch Austauschaktivitäten im Rahmen von Projekten (z.B. INTERREG VB oder INTERREG VA).  

Alle Vertragsparteien der Alpenkonvention sind hier aktiv gefordert, entsprechende Kommunikati-

onsmaßnahmen auf den Weg zu bringen und zu unterstützen sowie den aktiven Austausch mit beste-

henden Organisationen (z.B. Bodenbündnis ELSA, Global Soil Partnership, Bodenkundliche Gesell-

schaften, EU-weite und alpenbezogene (Forschungs-)Projekte) zu suchen.  

Im Rahmen der makroregionalen Strategie für den Alpenraum (EUSALP) gibt es seit kurzem die sog. 

ȴ!ÃÔÉÏÎ 'ÒÏÕÐȬ ɉ!'Ɋ φȟ ÚÕÓÔßÎÄÉÇ ÆİÒ ÄÁÓ 4ÈÅÍÁ ȵ4Ï ÐÒÅÓÅÒÖÅ ÁÎ ÖÁÌÏÒÉÓÅ ÎÁÔÕÒÁÌ ÒÅÓÏÕÒÃÅÓȟ ÉÎÃÌÕÄing 

×ÁÔÅÒ ÁÎÄ ÃÕÌÔÕÒÁÌ ÒÅÓÏÕÒÃÅÓȰȟ ÄÉÅ ÉÎÎÅÒÈÁÌÂ ÄÅÒ %53!,0 ÄÉÅ !ÒÂÅÉÔ Ú×ÉÓÃÈÅÎ ÄÅÎ ÖÅÒÓÃÈÉÅÄÅÎÅÎ 2ÅÇÉȤ

onen zu Fragen des Bodenschutzes in den Alpen koordiniert. AG6 wird geleitet vom Land Kärnten und 

dem Ständigen Sekretariat der Alpenkonvention, so dass eine direkte Verschränkung zwischen EU-

SALP und Alpenkonvention gegeben ist, die in den nächsten Jahren mit Leben zu füllen ist.  
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Summary 

4ÈÅ !ÌÐÉÎÅ #ÏÎÖÅÎÔÉÏÎȭÓ 3ÏÉÌ #ÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎ 0ÒÏÔÏÃÏÌ ÉÓ ÉÎ ÍÁÎÙ ÃÏÕÎÔÒÉÅÓ Á ÒÅÑÕÉÒÅÍÅÎÔ ȰÎÅÇÌÅÃÔÅÄȱ ÂÙ 

public administration and by society, as accountability is spread across many fields of legislation. Es-

pecially in the Alps, soil conservation is of great significance, as soil is a limited, non-renewable and 

endangered resource. During the German Presidency of the Alpine Convention (2015-2016), an as-

sessment of the implementation status of the Soil Conservation Protocol was realized by the present 

study. Various substantial aspects of soil conservation were considered in the assessment. The follow-

ing thematic areas were worked out in detail by an online-expert survey, an international symposium 

and a literature review: risk assessment / erosion, qualitative soil conservation and soil functions, 

mountain farming, forestry, wetlands, moors, qualitative soil conservation / land take, as well as inter-

national / Alps-wide cooperation.  

In this context, it should be remembered that, in the current study, general statements are made for all 

Alpine countries. Due to low response from France and Italy in the expert survey, further investiga-

tions should, however, be pursued in the future in these countries. The results of the survey have been 

broadly confirmed during the final Alps-wide soil symposium and highlight clearly the implementation 

deficits of the Soil Conservation Protocol: Although the Soil Conservation Protocol acts as an overarch-

ing legal instrument, significant differences exist regarding its implementation and application, in par-

ticular on the individual national levels. Exchange between experts (committees) of the Alpine coun-

tries and regions does not take place on a regular basis. Therefore, significant differences occur in the 

interpretation and application of the Protocol. In addition, datasets for topics relevant to soil protec-

tion are not collected in a uniform and consistent way, which further complicates the comparability of 

statements regarding the status quo.  

The main purpose of the study was, therefore, to describe the possibilities for promotion and imple-

mentation of soil protection in the Alpine countries by consistently applying its articles, or by imple-

ÍÅÎÔÉÎÇ ÃÏÎÃÒÅÔÅ ÍÅÁÓÕÒÅÓȟ ÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅÓ ÁÎÄ ÐÒÏÊÅÃÔÓȢ 4ÈÅ ÓÔÕÄÙȭÓ ËÅÙ ÆÉÎÄÉÎÇÓ ÃÁÎ ÂÅ ÓÕÍÍÁÒÉÚÅÄ ÉÎ 

the following thematic recommendations:  

Development of a shared monitoring approach for a comprehensive and e xtensive evaluation 

of soil and its functions  

The common data collection for soil monitoring, as is requested by Article 20 of the Soil Conservation 

Protocol, is currently not being employed. Although the individual countries acquire soil data, the co-

ordination regarding the type and scope of data as well as the definition of interfaces that would allow 

a minimum exchange on certain parameters are missing. 

The provision of evaluation bases is defined for the areas of qualitative soil conservation, risk assess-

ment and erosion, e.g. by high-resolution hazard maps, trainings, work aids and display in Land Cadas-

ter. The same applies for the respective data and maps for soil function assessment (according to Art. 1 

(3) SCP, Art. 11 SCP). Here, a work aid for the implementation of the assessment in spatial planning is 

clearly necessary. For the soil-conserving management of Alpine pastures, a specification of the Good 

Agricultural Practice, e.g. by the support of best practice examples, would be suitable. The necessary 

information could be collected by site mappings and processed by erosion hazard maps (inter alia 

mapping of forest and mountain pastures). The results should be made extensively and easily accessi-

ble for experts and laypersons, for instance through a Web-GIS application. Respective target values 

and measures should be more clearly defined in the SCP.  
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Improvement of the legal and administrative implementation  

The consulted experts identified an insufficient legal implementation of the SCP or its incomplete im-

plementation in all Alpine countries and regions. This concerns different aspects of soil conservation, 

depending on the legal system and the division of the responsibilities in resorts/units of the single 

countries. Two suggestions are proposed to improve the situation:  

Ʒ Specification of the content in the member states with overall, transnational coordination  

ɀ versus ɀ 

Ʒ Utilization  of the SCP with its targets simply as a guideline for national implementation, but then 

including a content-related specification based on other provisions. 

An improvement of the enforcement could only be partially achieved through a more rigorous inter-

pretation and implementation of existing regulations in concert with further interests. In addition, the 

official aÎÄ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÅ ÅÎÆÏÒÃÅÍÅÎÔ ÏÆ ÓÏÉÌ ÃÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎȭÓ ÌÅÇÁÌ ÐÒÏÖÉÓÉÏÎÓ ÃÁÎ ÂÅ ÓÕÐÐÏÒÔÅÄ ÂÙ ÁÎ 

ÉÍÐÒÏÖÅÄ ÅØÃÈÁÎÇÅ ÂÅÔ×ÅÅÎ ÅØÐÅÒÔÓ ÁÎÄ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÓ ÏÆ ÔÈÅ 3#0ȭÓ ÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÔÉÏÎȢ   

Integration and reconciliation of the objectives of the Soil Conservation Proto col with the glob-

ally adopted sustainable development and soil conservation goals  

The sustainability goals, agreed on in 2015 by the United Nations, list for the first time binding soil 

ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ ÁÓ ÏÎÅ ÏÆ ÔÈÅ Ȭ3ÕÓÔÁÉÎÁÂÌÅ $ÅÖÅÌÏÐÍÅÎÔ 'ÏÁÌÓȭ ɉ3$'Ɋ ɉȴPreserving diverse forms of life on land 

requires targeted efforts to protect, restore and promote the conservation and sustainable use of terres-

trial and other ecosystems. Goal 15 focuses specifically on managing forests sustainably, restoring de-

graded lands and successfully combating desertification, reducing degraded natural habitats and ending 

biodiversity loss.ȭɊȢ 

Based on SDG no. 15, it is evident that the land use must be better aligned in the future with the 

maintenance of the soil fertility and the ecological functioning of soils. At the same time, harmful farm-

ing methods must be considered/understood/appreciated. For example, a rethinking is required in 

terms of soil compaction by agricultural use or by phosphate and nitrate contamination in soil and 

groundwater due to excessive livestock on existing surfaces (manure problem). These aspects regard-

ing soil conservation can indeed only be influenced through exchange and in cooperation with agricul-

ture. The respective political guidelines must be regulated on EU-wide and cross-sectoral bases (inter 

alia in consultations on the common agricultural policy for the funding period 2021-2027).  In practice, 

farmers must be informed and educated by targeted training measures, soil conservation consulting 

and by field visits.  

4ÈÅ ÇÅÎÅÒÁÌ ÐÕÂÌÉÃ ÎÅÅÄÓ ÔÏ ÂÅ ÉÎÆÏÒÍÅÄ ÂÙ ÕÓÉÎÇ ÔÈÅ ÖÅÈÉÃÌÅ ȬÈÅÁÌÔÈÙ ÆÏÏÄȭ ÁÂÏÕÔ ÔÈÅ ÌÉÎËÓ ÂÅÔ×ÅÅÎ 

food production and soil conservation as well as soil fertility. Moreover, diverse accompanying capaci-

ty building activities in the general public are necessary in order to increase the general awareness of 

the topic of soil.  

Linking of soil conservation topics with climate protection effects, as well as in communication  

Soil conservation is based on the capacity for CO2 storage by moors and wetlands that is simultaneous-

ly conducive to climate protection. This applies specifically to the protection of fen soils, which are in 

many cases under (intense) agricultural use. These soils contribute significantly to climate protection, 

which has been, until now, inadequately addressed in the SCP. Within the framework of the Alpine 

Convention, a linkage between soil protection activities and the most recently formulated climate pro-

tection goals is possible. In order to reach these goals, an intensive dialogue with the agricultural play-

ers (and further land users) is necessary in order to ultimately achieve a use that is actually suitable 

for the protection and the preservation of soils as well as of wetlands and moors. The respective nec-

essary measures are, for instance, the adaptation of agri-environmental measures, the training of 

farmers and foresters, the re-ÄÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ÏÆ Ȭ'ÏÏÄ !ÇÒÉÃÕÌÔÕÒÁÌ 0ÒÁÃÔÉÃÅȭ ÁÎÄ ÍÁÎÙ ÍÏÒÅȢ   
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Common efforts to reduce land take  

Despite different assumptions regarding the reduction of land take, the utilization of undeveloped are-

as remains on a high level in all Alpine countries. Therefore, substantial efforts are still necessary in 

order to attain the objectives set in this domain. The conclusion by experts , who are highly sceptical 

about the impact of standard but out-ÄÁÔÅÄ ÔÏÏÌÓ ɉÆÉÎÄÉÎÇ ÔÈÅÍ ȰÔÏÏ ÓÏÆÔȱɊ ÉÓ ÔÈÁÔ land use and devel-

opment planning as well as strategic environmental assessment, needs to be particularly stressed in 

this context. There is further criticism with regard to the insufficient use of available instruments and 

the fact that building and planning law is largely under the jurisdiction of municipalities. Only 10 % of 

all respondents are of the opinion that soil protection laws (where applicable) are proving effective, 

whereas 50 % consider them as being non-effective to a large extent. This may be due to the fact that 

soil protection laws primary deal with qualitative soil protection concerns, whereas the quantitative 

aspect only plays a role in exceptional cases. 

Awareness raising efforts regarding the issue of soil loss as well as lobbying activities in favour of 

quantitative soil conservation must be increased Alps-wide. Best practice examples should generally 

be promoted, ideally largely supported by charismatic personalities (e.g. local politicians with long 

term thinking). In particular, the economic consequences of soil losses as well as the ecosystem ser-

vices of soils have to be made transparent and actively communicated in order to promote action in 

the area of local land use planning. 

The definition of ȰÇÏÏÄ ÓÏÉÌȰ ÈÁÓ ÔÏ ÂÅ ÓÔÁÎÄÁÒÄÉÚÅÄ ÏÎ ÁÎ !lps-wide level (soil functions, soil life, scar-

city, recoverability). On that basis, the harmonization of land take has to be carried out in terms of an 

Alps-wide monitoring  and  based on uniform criteria. Consumption figures with qualitative aspects 

have to be compiled ɉȰÓÏÉÌ ÑÕÁÌÉÔÙ ÒÁÔÉÎÇȰɊȢ 4ÈÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÂÅÔ×ÅÅÎ ÎÁÔÉÏÎÁÌ ÁÕÔÈÏÒÉÔÉÅÓ ÈÁÓ ÔÏ ÂÅ 

improved via the newly implemented spatial planning platform, put into practice in course of the Al-

pine Convention. For the subsidiary departments, clear procedural instructions in order to decrease 

land take have to be compiled. The coordinating and leading role of regional planning has to be revived 

and / or the development planning and building competence has to be shifted to an intra-communal 

level (cf. further information under chapter 4.1.4 and 4.2.4 in the detailed report). 

Further measures concern the agricultural development (longstanding cultivation obligation) or stra-

tegic environmental assessment (enhancement by adding soil-related objectives based on the model of 

the Land of Salzburg). Generally speaking, a significant price increase for land take has to be sought, 

inter alia by the implementation of land certificates based on the model of emissions trading. 

Development of a regular exchange and knowledge transfer between soil conservation experts 

of the regions and countries  

The study reveals that actors within the Alpine space often lack knowledge with regard to relevant soil 

ÃÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÅØÐÅÒÔÓ ɉȰ7ÈÏ ÄÏÅÓ ×ÈÁÔȰȩɊȟ ÓÏÉÌ ÃÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÁÃÔÉÖÉÔÉÅÓ ÁÎÄ ÐÒÏÊÅÃÔÓ, as well as to possi-

ÂÌÅ ÓÏÉÌ ÃÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÐÒÏÂÌÅÍÓ ÏÒ ȰÇÏÏÄ ÐÒÁÃÔÉÃÅÓȰ ÏÆ ÏÔÈÅÒ ÒÅÇÉÏÎÓ ÁÎÄ ÃÏÕÎÔÒÉÅÓȢ )Î ÏÒÄÅÒ ÔÏ ÉÍÐÌÅȤ

ment the SCP Alps-wide and to overcome the challenges concerning soil conservation, an increased 

knowledge transfer and the inclusion of local actors (e.g. municipalities, mayors), particularly on an 

Alps-wide level, is a solution-based approach, since these actors play an important role in the imple-

mentation of the SCP. A number of networks that deal with the topic of soil conservation already exist. 

These networks should be supported in the pursuit of making their soil-related activities visible and in 

development of an Alps-wide network. A technical, topical and incident-related information exchange 

including experts of all levels (authorities, universities, project applicants, planning offices, interested 

laypersons) has to be enabled in a non-bureaucratic manner, as has been done in course of the present 

project. Not just organs and actors of the Alpine Convention are suitable for this purpose, but so too 

are exchange activities in the course of projects (such as INTERREG VB or INTERREG VA). 
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All contracting parties of the Alpine Convention are actively encouraged to carry out respective com-

munication activities, as well as to undertake active information exchange with existing organizations 

(e.g. ELSA, Global Soil Partnership, Soil Science Associations, EU-wide and Alpine (research)projects).  

In the framework of the macro-ÒÅÇÉÏÎÁÌ ÓÔÒÁÔÅÇÙ ÆÏÒ ÔÈÅ !ÌÐÓ ɉ%53!,0Ɋȟ ÔÈÅ Ȭ!ÃÔÉÏÎ 'ÒÏÕÐȭ ɉ!'Ɋ φȟ 

×ÈÉÃÈ ÉÓ ÔÈÅ ÍÏÓÔ ÒÅÃÅÎÔÌÙ ÌÁÕÎÃÈÅÄ !'ȟ ÉÓ ÒÅÓÐÏÎÓÉÂÌÅ ÆÏÒ ÔÈÅ ÆÏÌÌÏ×ÉÎÇ ÇÏÁÌȟ ȱ4Ï ÐÒÅÓÅÒÖÅ ÁÎÄ ÖÁÌÏÒȤ

ize natural resources, including water and cultural reÓÏÕÒÃÅÓȰȢ !'φ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÅÓ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÅÆÆÏÒÔÓ 

between the different regions regarding soil conservation in the Alps within the framework of the EU-

SALP. The Region of Carinthia and the Permanent Secretariat of the Alpine Convention has taken over 

the lead of AG6, so that a direct link between EUSALP and the Alpine Convention is provided.   
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1 Einleitung ς Warum eine Statusermittlung zum Bodenschutzproto-
koll der Alpenkonvention? 

Eine der Aufgaben, die sich Deutschland während der deutschen Präsidentschaft der Alpenkonvention 

gesetzt hat, ist die Bilanzierung des Bodenschutzprotokolls (BodP). Bodenschutz ist in vielen Ländern 

ÅÉÎÅ ȵÖÅÒÎÁÃÈÌßÓÓÉÇÔÅȰȟ ×ÅÉÌ ÁÕÆ ÖÉÅÌÅ 2ÅÃÈÔÓÂÅÒÅÉÃÈÅ ÖÅÒÔÅÉÌÔÅȟ !ÎÆÏÒÄÅÒÕÎÇ ÁÎ ÄÉÅ 6ÅÒ×ÁÌÔÕÎÇ ÕÎÄ ÄÉÅ 

Gesellschaft. Bodenschutz ist aber gerade in den Alpen von großer Bedeutung, da es sich um eine be-

grenzt vorhandene und vielfach gefährdete Ressource handelt, mit einer Vielzahl von Nutzungen, die 

Druck auf die Ressource Boden ausüben. Dabei sind qualitative Anforderungen an den Bodenschutz, z. 

B. der Erhalt der Bodenfunktionen oder der Schutz von besonderen Böden zu beachten sowie gleich-

ermaßen die Begrenzung des enormen Flächenverbrauches in allen Alpenstaaten1 (= quantitativer 

Bodenschutz). 

Das Bodenschutzprotokoll fungiert dabei als übergeordnetes Rechtsinstrument, das in unterschiedli-

cher Weise auf europäischer bzw. nationalstaatlicher Ebene umgesetzt wird. 

Für die Bilanzierung des Bodenschutzprotokolls war daher zunächst eine Analyse notwendig, in wel-

chen Rechtsgebieten und mit welchen Rechtsmitteln die Ziele des Protokolls umgesetzt werden. Diese 

Analyse wurde im Wesentlichen durch eine Literaturrecherche und durch eine Expertenbefragung auf 

Grundlage eines ausführlichen Fragebogens durchgeführt. Die detaillierten Ergebnisse der Befragung 

wurden in einem Arbeitsbericht zur Vorbereitung der Bodenschutzfachtagung zur Verfügung gestellt 

und dort weiter diskutiert. Es wurde deutlich, dass es weiterhin große Defizite in der Umsetzung des 

Bodenschutzprotokolls gibt, vor allen in den Bereichen des gemeinsamen Monitorings und des Aus-

tausches von Boden bezogenen Daten. Darüber hinaus gibt es Defizite im inhaltlichen Austausch zu 

Fragen des Bodenschutzes sowie zur Auslegung von bestimmten Artikeln des BodP. 

Die vorliegende Studie liefert qualitative Aussagen zu Umsetzungsschwierigkeiten des Bodenschutz-

protokolls sowie zu zukünftigen Handlungsfeldern und Bedarfen in den Vertragsstaaten. Sie gibt einen 

Überblick zu den genannten Themen als Vorstufe für mögliche weitere Vorhaben im Alpenraum, be-

nennt mögliche Akteure und kann als genereller Status quo-Bericht zum Stand der Umsetzung des 

Bodenschutzprotokolls herangezogen werden.  

 

Infobox: Die Alpenkonvention und das Bodenschutzprotokoll  

Die Alpenkonvention als Übereinkommen zum Schutz der Alpen trat 1995 in Kraft. Die acht Durchfüh-
rungsprotokolle sind das Herzstück der Umsetzung der Alpenkonvention. Dieses internationale Vertrags-
werk verfolgt neben einem umfassenden Alpenschutz das Ziel, eine zukunftsgerechte Alpenentwicklung 
sicherzustellen. 

Ziele des Bodenschutzprotokolls sind u.a. die Verringerung der quantitativen und qualitativen Bodenbe-
einträchtigungen insbesondere durch die Anwendung Boden schonender Produktionsverfahren, einen 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden oder durch die Eindämmung der Erosion und Beschränkung der 
Bodenversiegelung. Das Protokoll Bodenschutz hat daher im Sinne der Bevölkerung zum Ziel, die unter-
schiedlichen Nutzungsansprüche zwischen den wirtschaftlichen und den ökologischen Erfordernissen in 
Einklang zu bringen. Aufgrund der Tatsache, dass die Alpen von großen Zusammenhängen geprägt sind, 
eine große ökologische Vielfalt aufweisen, äußerst empfindliche Ökosysteme beherbergen und die Neu-

 

 

1 vgl. Zahlen zur Geschwindigkeit des Flächenverbrauchs in Bayern mit ca. 11 ha/Tag: LfU (2014): 
http://www.lfu.bayern.de/umweltqualitaet/umweltbewertung/ressourcen_effizienz/flaechenverbrauch/index.htm   

Österreich mit ca. 19 ha/Tag: Ökosoziales Forum (2014): 
http://www .oekosozial.at/uploads/tx_osfopage/Factsheet_Boden_01.pdf     

http://www.lfu.bayern.de/umweltqualitaet/umweltbewertung/ressourcen_effizienz/flaechenverbrauch/index.htm
http://www.oekosozial.at/uploads/tx_osfopage/Factsheet_Boden_01.pdf
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bildung und Regeneration beeinträchtigter Böden nur sehr langsam verläuft, gilt es Schadstoffeinträge zu 
reduzieren und die Funktionsfähigkeit der Alpenböden dauerhaft zu erhalten. Das Bodenschutzprotokoll 
zielt deshalb darauf ab, für ähnlich geartete Bodenschutzprobleme für alle Alpenstaaten geeignete Lö-
sungen anzusprechen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.  

Weitere Informationen zur Alpenkonvention, zum Bodenschutzprotokoll und den weiteren Umsetzungs-
protokollen finden Sie unter folgendem Link: Alpenkonvention 

 

Der deutsche Vorsitz der Alpenkonvention 2015/16  fördert im Kontext des UN-Jahres des Bodens 

2015 eine Bilanzierung des BodenschutzÐÒÏÔÏËÏÌÌÓȢ $ÁÓ 0ÒÏÊÅËÔ ÄÅÒ ȵ"ÉÌÁÎÚÉÅÒÕÎÇ ÄÅÓ 0ÒÏÔÏËÏÌÌÓ "o-

denschutz der Alpenkonvention und Vorbereitung / Durchführung einer internationalen TagungȰ ×ÉÒÄ 

vom deutschen Umweltbundesamt im Rahmen des Umweltforschungsplans (UFOPLAN) finanziert. Der 

vorliegende Bericht ist der Abschlussbericht zum UFOPLAN-Vorhaben. Umgesetzt wird  das Vorhaben 

vom Konsortium blue! advancing european projects GbR (München, DE), LAND-PLAN Büro für land-

schaftsökologische Gutachten und Planung (Ebersberg bei München, DE), CIPRA Österreich ɀ Alpen-

konventionsbüro (Innsbruck, AT), a.r.p. ɀ alpen.raum.planung Technisches Büro für Raumplanung und 

Landschaftsplanung (Salzburg, AT) und dem Institut für öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungs-

lehre der Universität Innsbruck (Innsbruck AT).  

 

http://www.alpconv.org/de/convention/default.html
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2 Methodische Vorgehensweise 

Die Statusermittlung des Bodenschutzprotokolls erfolgte anhand mehrerer Bausteine, die in der fol-

genden Abbildung dargestellt sind.  

Abbildung 1:  Schaubild Methodische Vorgehensweise 

 

© Eigene Darstellung, 2016 

 

2.1 Alpenweite Auswertung vorhandener Literatur  

Die Auswertung vorhandener Literatur und von bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Boden-

schutz in den einzelnen Alpenländern diente als wesentliche Grundlage für die Erstellung des Online-

Fragebogens und des Konzeptes für die Tagung (vgl. Literaturverzeichnis - weiterführende Literatur 

und Informationen). Der Fokus war dabei besonders auf Aspekte gerichtet, die in den einzelnen Län-

dern weiteren Handlungsbedarf im Bodenschutz erfordern sowie hilfreich für die Umsetzung von 

Maßnahmen sein können. Es wurde jedoch keine vollständige inhaltliche Auswertung der aktuell ver-

fügbaren Literatur zum Thema Boden vorgenommen, da die zeitlichen Ressourcen im Rahmen der 

Studie dafür nicht gegeben waren. Neben den einschlägigen gesetzlichen Regelwerken wurde auch 

Bezug genommen zu aktuellen Fachveranstaltungen, die sich mit Fragen des Bodenschutzes befassen. 

Dabei wurden der qualitative und quantitative Bodenschutz gleichermaßen bearbeitet. Beispielsweise 

ÆÁÎÄ !ÎÆÁÎÇ /ËÔÏÂÅÒ ςπρυ ÄÁÓ ȴ&ÌßÃÈÅnÓÐÁÒÆÏÒÕÍȬ ÉÎ "ÁÄ 2ÅÉÃÈÅÎÈÁÌÌ ÓÔÁÔÔȟ welches zum ersten Mal 

als grenzüberschreitende Aktivität vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-

schutz und dem österreichischen Umweltbundesamt organisiert wurde. Dabei wurden eine Reihe von 

interessanten Praxisbeispielen zum quantitativen Bodenschutz aus beiden Ländern vorgestellt, auf die 

bei der Erstellung des Online-Fragebogens bzw. bei der Diskussion während der Tagung Bezug ge-

nommen wurde.  

Die Alpenkonvention hat ihrerseits im sog. Überprüfungsausschuss eine Anfrage an die Vertragspar-

ÔÅÉÅÎ ÇÅÓÔÁÒÔÅÔ ÚÕÍ 4ÈÅÍÁ ȵ&ÌßÃÈÅÎÓÐÁÒÅÎÄÅ "ÏÄÅÎÎÕÔÚÕÎÇȰȢ Die Auswertung der von den Vertrags-

parteien zur Verfügung gestellten Informationen zum quantitativen Bodenschutz wird nach Abschluss 

des Verfahrens vom Überprüfungsausschuss veröffentlicht (erhältlich i.d.R. beim nationalen Focal 

Point der Alpenkonvention) . 
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2.2 Alpenweite Online-Befragung von Experten 

Als wichtiger Baustein der Statusanalyse des Bodenschutzprotokolls wurde eine alpenweite Online-

Befragung von Experten konzipiert und durchgeführt. Ziel der Online-Befragung war, ein Experten-

feedback aus der öffentlichen Verwaltung, von Wissenschaftlern, NROs und privaten Bodenschutzak-

teuren zu erhalten, um den Grad der Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen des Protokolls 

Bodenschutz der Alpenkonvention einschätzen zu können. Die Befragung zielte weiterhin darauf ab, 

alpenweite Bodenschutzprobleme zu identifizieren und Handlungsempfehlungen für gemeinsame 

zukünftige Maßnahmen zur Verbesserung des Bodenschutzes in den Alpen zu erarbeiten.  

Die Expertenbefragung gab detaillierte Auskünfte zu  

Ʒ einzelnen Rechtsbereichen bzw. nationalen / regionalen Vorgehensweisen im Bodenschutz, 

um zu belegen, ob ausreichende rechtliche Regelungen zum Bodenschutz und zur Umsetzung 

des Bodenschutzprotokolls vorliegen, 

Ʒ konkreten Maßnahmen / Aktivitäten, die der Umsetzung des Bodenschutzprotokolls dienen 

(bspw. Flächensparforum), 

Ʒ der Umsetzungsfähigkeit der Maßnahmen / Aktivitäten (Was hat sich bewährt? Wo besteht 

Verbesserungsbedarf?) sowie 

Ʒ aktuellen Themen und Maßnahmen, die in der Zukunft grenzübergreifend und / oder transna-

tional im Alpenraum bespielt werden sollten, um die Wirksamkeit und Umsetzungsfähigkeit 

des Bodenschutzprotokolls zu erhöhen. 

Aufgrund der thematischen Vielfalt des Protokolls und der Tatsache, dass das Thema Boden eine Viel-

zahl von Sektoren und Akteuren anspricht, wurden Kernthemen des Bodenschutzprotokolls ausge-

wählt und in der Online-Befragung näher betrachtet:  

Ʒ Risikobewertung / Erosion 

Ʒ Qualitativer Bodenschutz und Bodenfunktionen 

Ʒ Berg-Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Feuchtgebiete, Moore  

Ʒ Quantitativer Bodenschutz / Flächensparen 

Ʒ Internationale / Alpenweite Zusammenarbeit  

Zu Beginn des Projektes legten die Auftragnehmer der Studie die Interviewpartner der qualitativen 

Online-Befragung fest. Basierend auf ihren Kompetenzen und Netzwerken wurden 220 Experten in 

den Alpenstaaten (AT, CH, DE, FR, IT, LI, MCO, SI) aus dem Bereich Bodenschutz und relevanten Sekto-

ren wie z.B. Raumplanung, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft als Interviewpartner identifiziert und im 

Rahmen der Befragung angeschrieben. Als Interviewpartner kamen nationale, regionale und lokale 

Vertreter aus dem Bereich Bodenschutz (sektorenübergreifend), Vertreter der Alpenkonvention, Ver-

treter der EU-KOM / DG-ENV, wissenschaftliche Einrichtungen (Universitäten, Institute), NROs, pri-

vate Akteure, aber auch Mitglieder des Projektbeirates in Frage. 

Insgesamt nahmen 82 Personen bzw. 37% der angeschriebenen Experten aus den Vertragsstaaten AT, 

CH, DE, FR, IT und SI an der Befragung teil. Detaillierte Ergebnisse der Umfrage lassen sich Anlage 1 

entnehmen. Die Gesamtergebnisse wurden auf der internationalen Bodenfachtagung sowie dem Pro-

jektbeirat vorgestellt und diskutiert.  
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2.3 Durchführung einer internationalen Tagung 

Die inhaltliche Grundlage der Fachtagung wurde auf den Ergebnissen der Literaturauswertung und 

der Online-Befragung erstellt und im Vorfeld mit dem Projektbeirat diskutiert. Zielsetzung der inter-

nationalen Bodenfachtagung war es, von den Teilnehmerinnen aus der Verwaltungspraxis oder der 

Forschung, möglichst konkrete Hinweise auf Umsetzungsdefizite oder Handlungsoptionen der jeweili-

gen nationalen oder regionalen Bodenschutzpolitik zu bekommen. Die internationale Tagung zielte 

weiterhin darauf ab, alpenweite Ansprüche und den Umsetzungsstand des Bodenschutzprotokolls 

aufzuzeigen und zu diskutieren, sowie Best-Practice-Beispiele, Bodenschutzprobleme und Handlungs-

empfehlungen für gemeinsame zukünftige Maßnahmen zur Verbesserung des Bodenschutzes in den 

Alpen aufzuzeigen.  

Rund 50 Teilnehmer diskutierten im Rahmen der internationalen Bodenschutztagung am 23. und 24. 

Juni 2016 in Bad Reichenhall (DE) die folgenden Fragen: 

Ʒ Wie groß ist die Wirksamkeit des Bodenschutzprotokolls?  

Ʒ Welche aktuellen und zukünftigen Anforderungen an den Bodenschutz im Alpenraum stehen 

im Raum?  

Ʒ Welche guten Beispiele und Umsetzungsschwierigkeiten bestehen hinsichtlich des Boden-

schutzprotokolls, insbesondere des quantitativen Bodenschutzes, des qualitativen Boden-

schutzes, der alpenweiten Zusammenarbeit und des Wissenstransfers und der Umsetzung in 

die Planung? 

Um mit den Teilnehmern der Tagung die Ergebnisse der Online-Befragung zum Umsetzungsstand des 

Bodenschutzprotokolls zu diskutieren und Erfahrungswerte zu erhalten, wurden vier ȴWorld-CafésȬ zu 

den Fachthemen: quantitativer Bodenschutz, qualitativer Bodenschutz, internationale/alpenweite 

Zusammenarbeit und Wissenstransfer/Umsetzung in die Planung angeboten. Im Rahmen der interna-

tionalen Bodenschutzfachtagung wurden u.a. fachliche Vorträge von Vertretern des Ständigen Sekre-

tariats der Alpenkonvention, der Europäischen Kommission ɀ DG Joint Research Centre Ispra ɀ Land 

Resources Management sowie gute Beispiele aus der Fachpraxis, wie bspw. die (Nicht-)Anwendung 

des Bodenschutzprotokolls in der Steiermark gehalten.    

Inhaltlich baute die Bodenfachtagung zudem auf den Ergebnissen des Workshops auf, der im Jahr 

2015 ÖÏÎ #)02! !4 ÕÎÄ ÄÅÒ 2ÅÃÈÔÓÓÅÒÖÉÃÅÓÔÅÌÌÅ ÄÅÒ !ÌÐÅÎËÏÎÖÅÎÔÉÏÎ ÍÉÔ ÄÅÍ 4ÉÔÅÌ ȵ$ÁÓ "ÏÄÅn-

schutzprotokoll der Alpenkonvention ɀ "ÅÄÅÕÔÕÎÇ ÕÎÄ !Î×ÅÎÄÕÎÇȰ durchgeführt wurde.  

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse in deutscher und englischer Sprache ist dem Tagungsbericht 

unter Tagungsbericht Bodenschutztagung zu entnehmen. 

2.4 Diskussion der Ergebnisse mit dem Projektbeirat 

Begleitend zum Projekt wurde ein Projektbeirat bestehend aus Vertretern verschiedener Behörden 

aus den Alpenländern konstituiert.  Ziel des Projektbeirates war die Begleitung, Diskussion und der 

anschließende Transfer der Projektergebnisse. Vertreten waren neben den Auftragnehmern, das Um-

weltbundesamt, das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, das Bundes-

umweltamt CH (BAFU), das Land Salzburg, die öberösterreichische Landesregierung, das Land Nie-

derösterreich, das Ministerium für Umwelt und Raumplanung Slowenien, der Deutsche Alpenverein 

sowie je ein Vertreter aus dem Ständigen Sekretariat der Alpenkonvention (PSAC) und aus der Euro-

pean Land and Soil Alliance e.V. (ELSA). Die Einbeziehung der beiden letztgenannten Organisationen 

gewährleistet die fachgerechte Beurteilung der Arbeiten auf alpenweiter und europäischer Ebene und 

garantiert eine langfristige Umsetzung und Verankerung der Projektergebnisse: durch das Ständige 

Sekretariat der Alpenkonvention und dessen Information an die Vertragsparteien oder durch das um-

fassende Netzwerk ELSA an dessen Mitglieder (Kommunen und Regionen) im Alpenraum. 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/bodenschutz-in-den-alpen-auf-dem-pruefstand
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2.5 ΰtƻƭƛŎȅ tŀǇŜǊΨΥ Entwurf einer Bewertung hinsichtlich der Eignung des Boden-
schutzprotokolls für Regelungen in der EU 

Beim Thema Bodenschutz ist die Europäische Union bereits sehr aktiv (vgl. Europäisches Bodenportal 

bzw. Bodenschutzstrategie, diverse Regelungen im Bereich Landwirtschaft, Abfall- und Chemikalien-

recht, Immissionsschutz, etc.). Dennoch sind alle Bemühungen, einen einheitlichen, unionsweiten 

Rechtsrahmen für den Bodenschutz zu etablieren, bisher gescheitert. Im Gegensatz dazu ist es auf völ-

kerrechtlicher Ebene gelungen, einen verbindlichen Vertrag zu schließen ɀ das Bodenschutzprotokoll 

der Alpenkonvention ɀ, welchem auch die Europäische Union beigetreten ist.  

'ÅÇÅÎÓÔÁÎÄ ÄÅÓ 3ÔÒÁÔÅÇÉÅÐÁÐÉÅÒÓ ȵ4ÈÅ 3ÏÉÌ #ÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎ 0ÒÏÔÏÃÏÌ ÏÆ ÔÈÅ !ÌÐÉÎÅ #ÏÎÖÅÎÔÉÏÎ ɀ A Role 

-ÏÄÅÌ ÆÏÒ %ÕÒÏÐÅÁÎ ,ÅÇÉÓÌÁÔÉÏÎ ÏÎ 3ÏÉÌ 0ÒÏÔÅÃÔÉÏÎȩȰ (vgl. Anlage 2) ist die Frage, ob aus dem Entste-

hungsprozess des Bodenschutzprotokolls Lehren für die Rechtsetzung auf europäischer Ebene gezo-

gen werden können. 

Wie nunmehr in der Europäischen Union, haben früher auch schon die nationalen Rechtsetzer eines 

jahrelangen Vorlaufs bedurft, um Bodenschutzgesetze zu erlassen. Dies liegt an der Komplexität der 

Regelungsmaterie, den vielfältigen Regelungsinhalten, der traditionellen kompetenzrechtlichen Zer-

splitterung auf diesem Gebiet, der Bedeutung von Böden für deren Eigentümer sowie für die National-

staaten, aber auch am mangelnden Bewusstsein in der Öffentlichkeit für Fragen des Bodenschutzes.  

Dass sich die Vertragsparteien der Alpenkonvention trotz dieser widrigen Voraussetzungen auf das 

Bodenschutzprotokoll einigten, liegt in erster Linie daran, dass der Alpenraum im Hinblick auf Fragen 

des Bodenschutzes einen homogenen Bereich darstellt und daher alle Vertragsstaaten mit den glei-

chen Bodenproblemen konfrontiert sind. Außerdem war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Bo-

denschutzprotokolls im Jahr 1998 Bodenschutz ein umweltpolitisches Modethema. Unterstützend 

kam dazu, dass das Bodenschutzprotokoll von Anfang an als politisches und nicht so sehr als rechtli-

ches Instrument angesehen wurde. Die daraus resultierenden Verpflichtungen wurden als gering an-

gesehen. Damit einher geht schließlich, dass kontroverse Artikel im Laufe des Verhandlungsprozesses 

gestrichen wurden. 

Zusammengefasst stellt das Bodenschutzprotokoll zwar einen erfolgreichen Kompromiss dar, dieser 

wurde allerdings auf Kosten von Genauigkeit und Durchschlagskraft erreicht. 
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3 Empfehlungen für weitere Schritte einer alpenweiten  
Bodenschutzpolitik 

Das vorliegende Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse als Empfehlungen für mögliche weitere 

Schritte für eine alpenweite Bodenschutzpolitik zusammen. Dabei steht nicht die rechtliche Harmoni-

sierung im Vordergrund, dies würde den Umfang der Studie weit übersteigen, sondern die Darstellung 

der Möglichkeiten auf Basis der bestehenden Rechtslage in den einzelnen Alpenländern in der Umset-

zung weiter voranzukommen. Die getroffenen Aussagen werden als Arbeitshypothese auch als gültig 

für Frankreich und Italien angenommen, obwohl nur sehr wenig direkter Input auf Basis der Exper-

tenbefragung in das Ergebnis eingeflossen ist.  

Der Zeitpunkt für weitergehende Abstimmungen im Bodenschutz erscheint günstig, da sich auf Ebene 

der makroregionalen Strategie für den Alpenraum2 ɉ%53!,0Ɋ ÄÉÅ ÓÏÇȢ ȴ!ÃÔÉÏÎ 'ÒÏÕÐȬ ɉ!'Ɋ φ ȴ0ÒÅÓÅÒÖÅ 

ÁÎÄ ÖÁÌÏÒÉÚÅ ÎÁÔÕÒÁÌ ÒÅÓÏÕÒÃÅÓȟ ÉÎÃÌÕÄÉÎÇ ×ÁÔÅÒ ÁÎÄ ÃÕÌÔÕÒÁÌ ÒÅÓÏÕÒÃÅÓȬ ÓÏ×ÉÅ ÄÉÅ 3ÕÂ-Action Group 

ȴ3ÐÁÔÉÁÌ $ÅÖÅÌÏÐÍÅÎÔ ÁÎÄ 3ÏÉÌ #ÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎȬ konstituiert hat, in der sich innerhalb des erweiterten 

Perimeters der EUSALP die beteiligten Regionen zu Fragen des Bodenschutzes in den Alpen zusam-

menarbeiten. AG6 wird geleitet vom Land Kärnten und dem Ständigen Sekretariat der Alpenkonventi-

on, so dass eine direkte Verschränkung zwischen EUSALP und Alpenkonvention gegeben ist. Thema-

tisch ist AG6 dem 5ÎÔÅÒÚÉÅÌ ȵ6c.1 Sustainably valorise Alpine Space cultural and natural heritageȰ Én-

ÎÅÒÈÁÌÂ ÄÅÒ 0ÒÉÏÒÉÔßÔ σ ȵ,ÉÖÅÁÂÌÅ !ÌÐÉÎÅ 3ÐÁÃÅȰ ÄÅÓ +ÏÏÐÅÒÁÔÉÏÎÓÐÒÏÇÒÁÍÍes Alpenraum zugeordnet3. 

Diese Rahmenbedingung der erweiterten Bearbeitung von Bodenschutzthemen innerhalb der EUSALP 

fließt bei allen im Folgenden genannten Empfehlungen positiv in die weitere mögliche Umsetzung ein.  

3.1 Bodenmonitoring  

Empfehlung 1: Aufbau eines gemeinsamen Monitorings zu Bodendaten im Alpenraum 

Laut Aussage der beteiligten Experten steht die Umsetzung der Artikel 20 und 21 des BodP noch aus. 
Die beiden Artikel beschreiben das gemeinsame Vorgehen in Bezug auf die Erfassung von Boden rele-
vanten Daten und die Abstimmung eines einheitlichen Monitorings.  

Bei der Tagung wurde einhellig festgehalten, dass es keine einheitlichen Bodendaten im Alpenraum 
gibt, was die Zusammenarbeit zu bestimmten Themen erschwert. Es wäre sehr wichtig, sich über die 
wichtigsten Daten (Art, Umfang, Methoden), die erhoben werden sollen, gemeinsam Gedanken zu ma-
chen. Dem voraus ginge die Diskussion über die Zielsetzung des gemeinsamen Monitorings im Sinne 
der Alpenkonvention und bezogen auf die einzelnen Teilbereiche des Bodenschutzes, die das betreffen 
sollte. Als Ergebnis sollte ein Konzept vorliegen, wie das gemeinsame Monitoring schrittweise umge-
setzt werden kann. Es wurde zudem festgehalten, dass ein alpenweites Monitoring des Bodenverbrau-
ches nach einheitlichen Kriterien durchführt werden sollte , insbesondere die Hinterlegung der Ver-
ÂÒÁÕÃÈÓÚÁÈÌÅÎ ÍÉÔ ÑÕÁÌÉÔÁÔÉÖÅÎ !ÓÐÅËÔÅÎ ɉȵÓÏÉÌ ÑÕÁÌÉÔÙ ÒÁÔÉÎÇȰɊ sollte berücksichtigt werden. Ebenso 
sollte geprüft werden, welche Indikatoren / Datenlayer des EU-Flächenmonitorings auf einer geeigne-
ten Datenebene übernommen werden können. Für die Umsetzung sollte darauf geachtet werden, dass 
pragmatische und planerische einfach handhabbare Bodenfunktionskarten bspw. nach dem Vorbild 
von Oberösterreich oder Salzburg flächendeckend für den Alpenraum erstellt werden sollten.  

 

 

 

2 vgl. EUSALP EU Strategy for the Alpine Region, published 2016: http://www.alpine -region.eu/  
3 Alpine Space Programme: Cooperation Programme 2014-2020, published December 2014: http://www.alpine -space.eu/  

http://www.alpine-region.eu/
http://www.alpine-space.eu/
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3.2 Alpenweite Bodenschutzaktivitäten und Bodenschutz global 

Empfehlung 2:  Einordnung und Verlinkung der alpenweiten Bodenschutzaktivitäten in  

globale Zielsetzungen 

"ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚ ÉÓÔ ÓÅÉÔ ÄÅÒ &ÏÒÍÕÌÉÅÒÕÎÇ ÄÅÒ ȵ!ÇÅÎÄÁ ςπσπ ÆİÒ ÎÁÃÈÈÁÌÔÉÇÅ %ÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇȰ ÍÉÔ ÉÈÒÅÎ ρχ 

ȴ3ÕÓÔÁÉÎÁÂÌÅ $ÅÖÅÌÏÐÍÅÎÔ 'ÏÁÌÓȬ ɉ3$'ÓɊ4 als wichtiges "Querschnittsthema" auf dem Weg zu einer 

nachhaltigen Entwicklung anerkannt (vgl. Abbildung 2). Der Schutz des Bodens ist ein zentraler As-

pekt innerhalb der globalen Maßnahmen gegen Armut, Hunger, Klimawandel und Artensterben. Der 

Bodenschutz wurde in Ziel 15 erstmals auch direkt als international verbindliches Ziel formuliert: 

"Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhal-

tig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und 

den Biodiversitätsverlust stoppen." 

Abbildung 2:  Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Agenda 2030 

 

© BMZ (2014): online abrufbar unter: http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/ziele/2030_agenda/index.html 

"ÅÓÏÎÄÅÒÓ 4ÅÉÌÚÉÅÌ ρυȢσ ÉÓÔ ÒÅÌÅÖÁÎÔȟ ÍÉÔ ÄÅÒ 6ÏÒÇÁÂÅȟ ÄÁÓÓ ÂÉÓ ςπσπ ×ÅÌÔ×ÅÉÔ ȵ,ÁÎÄÄÅÇÒÁÄÉÅÒÕÎÇÓÎÅÕt-

ÒÁÌÉÔßÔȰ ÅÒÒÅÉÃÈÔ ×ÅÒÄÅÎ ÓÏÌÌȢ $ÉÅÓ ÂÅÔÒÉÆÆÔ ÖÏÒ ÁÌÌÅÍ ÌÁÎÄ×Értschaftliche Böden, aber auch generell der 

Erosion ausgesetzte Böden, insbesondere in Verbindung mit Auswirkungen des globalen Klimawan-

dels beispielsweise bei Permafrostböden. Die Alpenländer gehören zu den am besten entwickelten 

Ländern der Erde - für den Bodenschutz in den Alpen bedeuten die globalen Nachhaltigkeitsziele da-

her eine ethische Verpflichtung sich aktiv in deren Umsetzung und Weiterentwicklung einzubringen 

und eine Vorreiterrolle für andere Berggebiete zu übernehmen. Die Empfehlung lautet daher, dass 

jeder Alpenanrainerstaat auf nationaler Ebene ein Bodenschutzgesetz erlassen sollte (z.B. nach dem 

Vorbild Deutschlands), das quantitative und qualitative Aspekte gleichermaßen regelt. Die Boden-

schutzziele innerhalb der Alpenkonvention müssen darüber hinaus einen besonderen Fokus auf die 

spezifischen alpinen Verhältnisse legen: z.B. knapper Dauersiedlungsraum, besondere Schutzwirkun-

gen des Bodens vor Naturgefahren, Inanspruchnahme von empfindlichen Böden in großer Höhe.). Bei 

 

 

4 Sustainable Development Goals ɀ Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN) - 
http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/ziele/2030_agenda/index.html   

http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/ziele/2030_agenda/index.html
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allen genannten Punkten ist nach Möglichkeit eine straffere Zielsetzung beim Schutz und der Umset-

zung anzustreben, als dies im Augenblick der Fall ist.  

Neben den globalen Nachhaltigkeitszielen sind weitere globale Umweltschutzziele relevant, u.a. die 

Klimaschutzziele, wie sie bei der UNFCCC COP21 in Paris vereinbart wurden5. Sie bieten den Hand-

lungsrahmen für eine aktive und alpenweite Bodenschutzpolitik, die systematisch auch auf den natio-

nalen und regionalen Ebenen umgesetzt werden muss. Dabei wären u. a. zu nennen  

Ʒ die Ramsar Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten (Link zu Art. 9 BodP),  

Ʒ die EU-Biodiversitätsstrategie (Ziel 2: Erhalt und Wiederherstellung von Ökosystemen und de-

ren Leistungen),  

Ʒ das EU-+ÏÎÚÅÐÔ ÄÅÒ ȴ'ÒİÎÅÎ )ÎÆÒÁÓÔÒÕËÔÕÒȬ6 zur Herstellung eines ökologischen Verbundes 

und des umfassenden Schutzes vor Erosion ausgelöst durch intensive Bewirtschaftung oder 

extreme Wetterbedingungen oder  

Ʒ die neue EU-Forststrategie7, die die Mitgliedsstaaten auffordert, die Forstflächen zu vergrö-

ßern, damit der Schutz des Bodens sowie die Regulierung der Güte und Menge des Wasserflus-

ses gewährleistet sind.  

Von Seiten der EU-KOM, DG ENV, laufen verschiedene Initiativen, um das Wissen zum Bodenschutz zu 
stärken8. So ist das Ziel des momentan laufenden Projektes ÄÅÒ $' %.6 ȵ5ÐÄÁÔÅÄ )Îventory and As-
ÓÅÓÓÍÅÎÔ ÏÆ 3ÏÉÌ 0ÒÏÔÅÃÔÉÏÎ 0ÏÌÉÃÙ )ÎÓÔÒÕÍÅÎÔÓ ÉÎ %5 -ÅÍÂÅÒ 3ÔÁÔÅÓȱ eine Bestandanalyse der beste-
henden bodenpolitischen Instrumente in der EU zu erfassen, um Lücken im Bodenschutz zu identifi-
zieren und den Entscheidungsprozess für weitere politische Maßnahmen zu unterstützen. Die Ergeb-
nisse des Projekts stehen voraussichtlich im Frühjahr 2017 zur Verfügung9. Hier wäre eine direkte 
Vernetzung für den Alpenraum hilfreich und sinnvoll, um den Wissenstransfer zu Bodenschutzfragen 
und politischen Instrumenten sicher zu stellen. 

 

3.3 Vernetzung und Expertenaustausch auf Alpenebene  

Empfehlung 3: Vernetzung und Expertenaustausch zu Bodenschutzthemen im Alpenraum müssen  

gestärkt und intensiviert werden.  

Der erste Schritt, um die gesetzlich vorhandenen Möglichkeiten des Bodenschutzes auf Grundlage der 
Anwendung des BodP besser auszuschöpfen, wäre ein erheblich verbesserter Informationsaustausch 
zwischen den Akteuren in den Regionen und Ländern der Alpen, unabhängig von gemeinsamen Daten-
formaten. Allein diÅ $ÉÓËÕÓÓÉÏÎ ÖÏÎ ȴ"ÅÓÔ-0ÒÁÃÔÉÃÅÓȬ Ú×ÉÓÃÈÅÎ %ØÐÅÒÔÅÎ ÄÅÒ ÅÉÎÚÅÌÎÅÎ 2ÅÇÉÏÎÅÎ ÓÃÈÁÆÆÔ 
einen enormen Mehrwert an Wissen und Sensibilität gegenüber Bodenschutzthemen sowie Synergien, 
welche in die direkte Arbeit vor Ort einfließen können.  

Darüber hinaus sollte dieser Austausch systematisch über Multiplikatoren aus den einzelnen Ländern 
und Verwaltungen weiter ausgebaut und gestärkt werden und so in die alpenweite Verwaltungspraxis 
getragen werden. Beispielsweise wäre es denkbar, im Rahmen des Mehrjährigen Arbeitsprogramms 
(MAP) der Alpenkonvention 2017-2022 die Initiativen einzelner Vertragsparteien für einen solchen 

 

 

5 Klimaschutzziele der Vereinten Nationen: 
http://unfccc.int/files/meet ings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf  

6 Green Infrastructure - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosy stems/docs/green_infrastructures/GI%20webpage%20glossary.pdf  

7 2013: EU-Forest Strategy - http://eur -lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c1c71af-8384-11e3-9b7d-
01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF  

8 vgl. European Commission, DG Environment (2016): http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm   
9 Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: http://ecologic.eu/13090     

http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_infrastructures/GI%20webpage%20glossary.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c1c71af-8384-11e3-9b7d-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c1c71af-8384-11e3-9b7d-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
http://ecologic.eu/13090
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!ÕÓÔÁÕÓÃÈ ÉÎ ÄÉÅ ÊÅ×ÅÉÌÓ ÆİÒ ς *ÁÈÒÅ ÇÅÌÔÅÎÄÅ ÓÏÇȢ ȴ2ÏÁÄ -ÁÐȬ ÁÕÆÚÕÎÅÈÍÅÎȢ :ÉÅÌÆİÈÒÅÎÄ ×ßÒÅ ÅÓȟ ÅÉn-
mal pro Jahr ein Treffen von Bodenschutzexperten aller Alpenländer zu organisieren. Das Format 
könnte ein Workshop mit moderiertem Erfahrungsaustausch sein (z.B. ähnlich dem Workshop zuletzt 
in Bad Reichenhall im Juni 2016 oder dem ȵBodenforum ÖsterreichȰ). Jede Vertragspartei ist hier ge-
fordert , aktive Beiträge zu leisten. 

3.4 Organisation der alpenweiten Zusammenarbeit 

Empfehlung 4:  Schaffung eines (informellen) Gremiums zur verbesserten Zusammenarbeit auf alpenwei-

ter Ebene  

3Ï ×ÉÅ ÅÓ ÂÅÉÓÐÉÅÌÓ×ÅÉÓÅ ÉÎ vÓÔÅÒÒÅÉÃÈ ÅÉÎ ȴ"ÏÄÅÎÆÏÒÕÍȬ ÇÉÂÔȟ ÓÏÌÌÔÅ ÅÓ ÁÕÃÈ ÁÕÆ alpenweiter Ebene die 

regelmäßige Möglichkeit zum Austausch der mit Bodenschutz befassten Experten geben. Derzeit ist 

dieser Austausch eher dem Zufall überlassen, insbesondere aufgrund der sehr unterschiedlichen Zu-

ständigkeiten verschiedener Ministerien in den einzelnen Ländern. Die Vertragsparteien der AK könn-

ten hier wegweisend tätig werden und für eine ressortübergreifende Zusammenarbeit werben bzw. 

diese auf den Weg bringen. Mittelfristiges Ziel sollte eine Arbeitsgruppe sein, die sich ernsthaft mit der 

Harmonisierung des Bodenschutzes in den Alpen befasst, wobei deren formale Zuordnung möglichst 

unkompliziertes Handeln ermöglichen sollte. Die enge Zusammenarbeit (oder alternativ Personaluni-

on) mit der AG6 der EUSALP sowie der Austausch und die Einbindung der EU-KOM sollten dabei aktiv 

gesucht werden. Die EUSALP AG6 bietet aktuell die beste Möglichkeit, die dort vertretenen Regionen 

der Alpen laufend zu informieren und in Projekte einzubinden. 

Eine weitere Option wäre der Aufbau einer ȴ!ÌÐÉÎÅ 3ÏÉÌ 0ÁÒÔÎÅÒÓÈÉÐȬ ÉÍ 2ÁÈÍÅÎ ÄÅÓ ȴ'ÌÏÂÁÌ 3ÏÉÌ 0ÁÒt-

ÎÅÒÓÈÉÐȬ ɉ'30Ɋ ÄÅÒ FAO. Die Vision von GSP ist es, die globale Ordnungspolitik bezüglich der begrenzt 

vorhandenen Bodenressourcen zu verbessern, um weltweit die Verfügbarkeit von produktiven Böden 

zum Zweck der Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten sowie andere notwendigen Ökosystemleis-

tungen zu erhalten, wie beispielsweise Wasserversorgung und -regulierung, Klimaregulierung, Bio-

diversität und Kulturleistungen. Die dazu eingesetzten Werkzeuge sind u.a.  

Ʒ die Entwicklung des Wissens- und Technologietransfer zwischen wichtigen Stakeholder-

Gruppen,  

Ʒ die Förderung von multilateralen Umweltabkommen, 

Ʒ die Gewährleistung des Zugangs zu Bodeninformationen und entsprechender Datenerhebun-

gen,  

Ʒ die Stärkung und der Kapazitätsaufbau von Bodeninstitutionen auf lokaler, nationaler, regiona-

ler und interregionaler Ebene, und 

Ʒ die Förderung der Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit und von Regierungen in Bezug auf 

"ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚÂÅÌÁÎÇÅȟ ÕȢÁȢ ÍÉÔ ÄÅÍ ȵ7ÏÒÌÄ 3ÏÉÌ $ÁÙȰ ɉυȢ $ÅÚÅÍÂÅÒɊȢ 

 

3.5 Information und Bewusstseinsbildung 

Empfehlung 5: Durchführung von kontinuierlichen Maßnahmen zur Information und Bewusstseinsbil-

dung auf kommunaler/regionaler Ebene 

Bodenschutz ist zunächst ein Thema, das von den Verwaltungen kommuniziert und umgesetzt werden 

muss. Die in diesem Bereich aktiven NROs zeigen aber, dass Bodenthemen auch an der Basis, sprich 

den Kommunen, die in den meisten Ländern für die konkrete Flächenplanung zuständig sind, von gro-

ßer Bedeutung sind. Hier gilt es, die Sensibilität für die überall begrenzt verfügbare Ressource Boden 

zu erhöhen. Die Kommunen sind v.a. beim Thema Flächenverbrauch die primären Ansprechpartner.  
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Weitere wichtige Zielgruppen der Kommunikation von Bodenschutzthemen sind neben den Kommu-

nen und Bürgermeistern, die Wasserwirtschaft sowie die Land- und Forstwirtschaft, denen in den Al-

penländern ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Schutzfunktionen des Bodens zukommt.  

Alle Vertragsparteien der Alpenkonvention sind hier aktiv gefordert, entsprechende Kommunikati-

onsmaßnahmen insbesondere auf kommunaler und regionaler Ebne auf den Weg zu bringen und zu 

unterstützen sowie den aktiven Austausch mit bestehenden Organisationen (z.B. ELSA) zu suchen.  

Konkret sollte als Informations- und Bewusstseinsbildungsmaßnahme das Konzept der Ökosys-

temdienstleistungen in Bezug auf die Funktionen und Leistungen, die der Boden im Alpenraum für die 

Menschen bereitstellt, verstärkt genutzt werden, um Vertretern aus der Praxis und Bürgern die In-

wertsetzung und Leistungen des Bodens anschaulich näher zu bringen.   

Konkrete Handreichungen zur jeweiligen regionalen bzw. nationalen Umsetzung des Bodenschutzpro-

tokolls in den Alpenländern stellen eine weitere wichtige Informationsmaßnahme dar. Als gelungenes 

"ÅÉÓÐÉÅÌ ÉÓÔ ÁÕÆ ÄÅÎ ,ÅÉÔÆÁÄÅÎ ȵ!ÌÐÅÎËÏÎÖÅÎÔÉÏÎ ÉÎ ÄÅÒ ĘÒÔÌÉÃÈÅÎ 2ÁÕÍÐÌÁÎÕÎÇȰ ÄÅÓ ,ÁÎÄÅÓ 3ÔÅÉÅr-

mark10 (AT) zu verweisen, der eine konkrete Hilfestellung für die Anwendung des Bodenschutzproto-

kolls in der örtlichen Raumplanung bietet. Ein solches Instrument sollte flächendeckend im Alpenraum 

bezogen auf die jeweilige Region bzw. Nation zur Verfügung gestellt werden. 

Darüber hinaus sollten gezielte Informationsveranstaltungen auf lokaler/regionaler Ebene aber auch 

grenzübergreifend/alpenweit für Vertreter aus der Praxis zum Bodenschutzprotokoll der Alpenkon-

vention und zu guten Beispielen zum Bodenschutz in den Alpen stattfinden11. 

 

3.6 Rückschlüsse aus dem Bodenschutzprotokoll für ein europäisches  
Bodenschutzrecht? 

Empfehlung 6: Weniger ist mehr: Bodenschutz auf europäischer Ebene muss sich auf die Grundsätze be-

schränken, um nicht der Komplexität der Regelungsmaterie zum Opfer zu fallen 

Aus der Entstehungsgeschichte und Struktur des Bodenschutzprotokolls lassen sich nur sehr einge-

schränkt Schlüsse für die Rechtsetzung im Bereich des Bodenschutzes auf europäischer Ebene ziehen. 

Dies hat folgende Gründe: 

Zunächst darf nicht verkannt werden, dass sich die Effektivität des Bodenschutzprotokolls in Grenzen 

hält: Seine Artikel enthalten nur zum Teil klare Handlungsanweisungen, effektive Compliancevorrich-

tungen bestehen nicht. Dadurch ist Eignung des Bodenschutzprotokolls als Vorbild für verbindliche 

Vorschriften auf Unionsebene von vornherein beschränkt. 

Außerdem sind Bodenschutzfragen im gesamteuropäischen Kontext vielgestaltig und können daher 

schwer auf einen Nenner gebracht werden. 

Im Gegensatz zum Völkerrecht, das bekanntermaßen ein Vollzugsdefizit aufweist, weil im Fall der 

Nichtbefolgung schwach ausgeprägte oder gar keine Sanktionen drohen, kommt dem Unionsrecht 

durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine hohe Effektivität zu. War es daher für 

ÄÉÅ 6ÅÒÔÒÁÇÓÐÁÒÔÅÉÅÎ ÄÅÒ !ÌÐÅÎËÏÎÖÅÎÔÉÏÎ ×ÅÎÉÇ ȵÂÅÄÒÏÈÌÉÃÈȰ, das Bodenschutzprotokoll zu vereinba-

ren, weil dieser Vertrag in erster Linie als politisches Instrument angesehen wurde, so begegnet man 
 

 

10 vgl. Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2012): Leitfaden Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung: 
http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/ziel/61637891/DE/   

11 vgl. dazu die internationale Bodenschutztagung des vorliegenden Projektes oder den Workshop der Rechtsservicestelle 
Alpenkonvention bei CIPRA AT: http://www.cipra.org/de/news/das -bodenschutzprotokoll-der-alpenkonvention-
bedeutung-und-anwendung  

http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/ziel/61637891/DE/
http://www.cipra.org/de/news/das-bodenschutzprotokoll-der-alpenkonvention-bedeutung-und-anwendung
http://www.cipra.org/de/news/das-bodenschutzprotokoll-der-alpenkonvention-bedeutung-und-anwendung
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der Entstehung eines unionalen Bodenschutzrechts wegen der damit einhergehenden rechtlichen Ver-

pflichtungen kritisch.  

Ein Erfolgsrezept des Bodenschutzprotokolls ist seine Unterkomplexität. Hierin liegt vielleicht die 

wichtigste Vorbildfunktion für europarechtliche Bodenschutzregeln: Weniger die Erstellung eines de-

taillierten Schutzregimes sollte das Ziel sein, als die Festlegung der wesentlichen Grundsätze, die auf 

europäischer Ebene die Markierungen für das ausführende Bodenschutzrecht der Mitgliedstaaten die 

Grundlage bilden. Verschlechterungsverbote, wie sie aus dem Natura 2000-Recht und dem unionalen 

Wasserrecht bekannt sind, weisen hier den Weg. Auf diese Weise kann die Europäische Union ɀ wie es 

ihre Funktion ist ɀ das bodenschutzrechtliche Grobraster vorgeben, ohne sich in Detailregelungen zu 

verlieren. 
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4 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse aus Expertenbefra-
gung und Bodenschutztagung 

Im vorliegenden Kapitel werden Ergebnisse der Online-Befragung zu den unten genannten Kernthe-

men des Bodenschutzprotokolls zusammenfassend erläutert. Detaillierte Informationen zu den ein-

zelnen Fragen können Anlage 1 zu diesem Bericht entnommen werden. Dabei werden in Kap. 4.1 zu-

nächst die positiven Aspekte in der Umsetzung des Bodenschutzprotokolls betrachtet, unter Kap. 4.2 

die noch nicht umgesetzten Punkte beleuchtet und unter Kap. 4.3 die vorgeschlagenen Lösungsansätze 

erläutert. Die Themen werden jeweils in der nachfolgenden Reihenfolge bearbeitet:  

Ʒ Risikobewertung / Erosion 

Ʒ Qualitativer Bodenschutz und Bodenfunktionen 

Ʒ Berg-Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Feuchtgebiete, Moore  

Ʒ Quantitativer Bodenschutz / Flächensparen 

Ʒ Internationale / Alpenweite Zusammenarbeit 

 

4.1 Positive Aspekte in der Umsetzung des Bodenschutzprotokolls 

Die folgenden positiven Aspekte in der Umsetzung des Bodenschutzprotokolls entstammen der Aus-

wertung der Online-Befragung, welche in Anlage 1 im Detail eingesehen werden kann, und den Ergeb-

nissen der World-Cafés der internationalen Bodenschutztagung. Die jeweiligen positiven Aspekte 

werden in den Unterkapiteln zusammenfassend dargestellt und sofern möglich auf die jeweiligen Arti-

kel des Bodenschutzprotokolls bezogen und näher erläutert.  

4.1.1 Risikobewertung / Erosion 

Der Themenkomplex der Risikobewertung wurde anhand der Thematik Erosion behandelt. Weitere 

Aspekte der Risikovorsorge, wie die Bodenverdichtung, wurden implizit mit erfasst, aber nicht separat 

abgefragt. 

Im Bodenschutzprotokoll ist die Eindämmung der Erosion bereits in der Präambel als eine der vier 

zentralen Maßnahmen genannt. Im Art. 1 (3) BodP wird die Vermeidung von Erosion mit den zu er-

greifenden Maßnahmen in Beziehung gesetzt. Im Art. 11 BodP  ÉÓÔ ÄÅÍ 4ÈÅÍÁ %ÒÏÓÉÏÎ ÍÉÔ ÄÅÒ ȵ!Õs-

weisung und Behandlung erosionsgefährdeÔÅÒ !ÌÐÅÎÇÅÂÉÅÔÅȰ ÅÉÎÅ ÂÅÓÏÎÄÅÒÅ !ÕÆÍÅÒËÓÁÍËÅÉÔ ÇÅ×Éd-

met. Die Aspekte werden im Folgenden zunächst zusammenfassend dargestellt und im Anschluss be-

zogen auf den jeweiligen Artikel im BodP erläutert. 

Das Thema Risikobewertung / Erosion wurde von 60 % der Befragten (49 Personen) beantwortet. 

Es wurden eine Vielzahl von Maßnahmen zur Einschränkung der Bodenerosion genannt, allen voran 

die Beratung der Bewirtschafter und Auflagen in Bewilligungsverfahren. Es existieren Best-Practice-

Beispiele für die Verwendung der Erosionskartierung im Arbeitsalltag sowie für die Anwendung na-

turnaher Techniken zur Eindämmung der Erosion (Art. 11 BodP). Regional unterschiedlich existieren 

Beispiele im Freistaat Bayern sowie in den Ländern Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Steiermark, Frankreich 

und Slowenien. 

Des Weiteren liegen Beispiele vor für Wirtschaftsweisen, die sich an einer guten, den örtlichen Ver-

hältnissen angepassten Praxis orientieren (Art. 12 BodP), sowie Maßnahmen zur Nutzung und Pflege 

des Waldes (Art. 13 BodP), die geeignet sind, die Bodenerosion neben schädlichen Bodenverdichtun-

gen zu vermeiden. Diese sind regional unterschiedlich verteilt und kommen derzeit überwiegend aus 
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den Ländern Salzburg und Oberösterreich sowie aus dem Freistaat Bayern, aber auch aus Vorarlberg, 

Tirol, Niederösterreich, Kärnten, Frankreich, Südtirol und Slowenien. 

In einigen Regionen des Alpenraums existieren des Weiteren Best-Practice-Beispiele für die Anwen-

dung von methodischen Grundlagen zur Bewertung der Böden gegenüber Erosion (Art. 1 (3), Art. 11 

BodP). 

Zu Artikel 11 BodP ς Ausweisung und Behandlung erosionsgefährdeter Alpengebiete 

Als bekannte Mittel, die zur Erreichung des Ziels der Einschränkung der Bodenerosion auf ein unver-

meidbares Maß (Art. 11 ( 2) BodP) wurden genannt (vgl. Abbildung 3): 

Abbildung 3:  Bekannte Mittel zur Einschränkung der Bodenerosion (Art. 11(2) BodP) 

 

© eigene Darstellung, 2016 

Als Beispiele für die Verwendung der Erosionskartierung gemäß Art. 11 (1)  BodP im Arbeitsalltag 

wurden genannt: 

1. Land Tirol: Kaserstattalm / Stubaitalalm, Hang im hinteren Schmirntal 

2. Land Steiermark: Erzberg (Eisenerzer Alpen) 

3. Freistaat Bayern: Skigebietszusammenschluss Riedberger Horn (Lkrs. Oberallgäu), Ackerbau-

gebiete in Bayern 

4. Frankreich: Vorsorgeplan für Naturgefahren (für alle Bergregionen in Frankreich) 

5. Europa: EEA-Berichterstattung (Copenhagen), EUROSTAT Indikatoren für die Bodenerosion 

(Europa) 

Als Bereiche für die Anwendung von naturnahen Techniken zum Schutz des Menschen und von Sach-

gütern bei Maßnahmen zur Eindämmung der Erosion durch Gewässer und zur Minderung des Ober-

flächenabflusses (Art. 11 (3) BodP ) wurden insbesondere Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft und In-

genieurbau, aber auch Wildbach- und Lawinenverbauung, flächenwirtschaftliche Projekte und Skipis-

tenanlagen angegeben. 

Als konkrete Regionen und Beispiele für die Anwendung von naturnahen Techniken (Art. 11 (3) 

BodP) sind die Bergwaldsanierung, die Schutzwaldpflege und -sanierung, sowie technischen Schutz-

bauwerke gegen Muren im gesamten Alpenraum, der Bereich Obertauern im Land Salzburg, das Sche-
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satobel bei Bürserberg im Land Vorarlberg, Erzberg in den Eisenerzer Alpen im Land Steiermark, so-

wie der Vorsorgeplan für Naturgefahren für Bergregionen in Frankreich und länderspezifischen Maß-

nahmen in Slowenien zu nennen. 

Zu Artikel 12 BodP ς Land-, Weide- und Forstwirtschaft 

Als Bereiche für die Anwendung von Wirtschaftsweisen, die sich an einer guten, den örtlichen Verhält-

nissen angepassten Praxis orientieren und damit auch zum Schutz vor Erosion (neben dem Schutz vor 

schädigenden Bodenverdichtungen) geeignet sind (Art. 12 (1) BodP ), wurden insbesondere Acker-

bau, Weidewirtschaft und Forstwirtschaft, aber auch die Erhaltung von Mooren als Retentionsräume 

und die Erhaltung von Grünland genannt. 

Als konkrete Regionen und Beispiele für die Anwendung solcher Wirtschaftsweisen 

(Art.  12 (1)  BodP) sind  

Ʒ im Flach- ÕÎÄ 4ÅÎÎÅÎÇÁÕ ɉ,ÁÎÄ 3ÁÌÚÂÕÒÇɊ ÄÁÓ ȵ3ÁÌÚÂurger Regionalprogramm zur Grünlan-

ÄÅÒÈÁÌÔÕÎÇȰȟ  

Ʒ in den Hochlagen des hinteren Schmirntals (Land Tirol) eine extensive Weidewirtschaft mit 

Schafen,  

Ʒ im Krappfeld (Land Kärnten) ein EU-Projekt zum Grundwasserschutz,  

Ʒ in Südtirol die Förderung von Mischwald zur Stabilisierung der Waldbestände,  

Ʒ im gesamten Alpenraum die Schutzwaldsanierung und -pflege,  

Ʒ im Land Vorarlberg eine traditionelle Plenterwirtschaft im Norden des Landes,  

Ʒ im Land Salzburg die Moorrevitalisierung (Mandlinger Moor im Pongau; Hollersbacher 

Feuchtwiesen im Pinzgau) und Moorerhaltung (Lucia-Lacke im Pinzgau; das Südufer des Zeller 

Sees im Pinzgau) sowie  

Ʒ ÄÁÓ 0ÒÉÎÚÉÐ ÄÅÒ ȵÇÕÔÅÎ ÆÁÃÈÌÉÃÈÅÎ 0ÒÁØÉÓȰȟ ÄÁÓ ÉÎ 3ÌÏ×ÅÎÉÅÎ İÂÅÒ ,ÅÉÔÆßÄÅÎ ËÏmmuniziert wird, 

zu nennen. 

Ein Teil der Befragten war der Meinung, dass die genannten Wirtschaftsweisen (Art. 12 (1) BodP ) 

über die Auflagen aus den Cross-Compliance-Bestimmungen hinausgehen. 

Ein Teil der Befragten sah einen ursächlichen, inhaltlichen Zusammenhang mit dem Art 12 (1) BodP  

in Bezug auf eine Bewirtschaftung, die sich an einer guten, den örtlichen Verhältnissen angepassten 

Praxis orientiert. Dieser wird aber eher diffus beschrieben (Österreich, Südtirol, Bayern). Lediglich das 

Verbot von Klärschlamm auf landwirtschaftlich genutzten Böden (Almflächen und alpines Grünland) 

wurde für das Land Salzburg konkret genannt. 

Zu Artikel 13 BodP ς Waldbauliche und sonstige Maßnahmen 

Als Maßnahmen, mit denen die Nutzung und Pflege des Waldes so praktiziert werden, dass Bodenero-

sion (neben schädlichen Bodenverdichtungen) vermieden wird (Art. 13 (2) BodP ), wurden insbeson-

dere standortgerechter Waldbau, standortgerechte Baumartenmischung, natürliche Waldverjüngung, 

Aufforstung von gefährdeten Gebieten, aber auch bodenschonende Waldbewirtschaftung, Förderung 

der Vielfalt des Lebensraums Wald, Anpassung der Wildbestände an den Lebensraum Wald, standort-

angepasster Wegebau und die Bewahrung einer historischen Bewirtschaftung angegeben.  

Ein Teil der Befragten sah einen ursächlichen, inhaltlichen Zusammenhang mit dem Art. 13 (2) BodP  

in Bezug auf die Nutzung und Pflege des Waldes. Dieser Zusammenhang wird weit überwiegend aus 

Österreich heraus argumentiert (Forstgesetz, Schutz von Siedlungsgebieten, Bewusstseinsbildung, 

Förderung der integrativen Sichtweise). Als Beispiele werden die Vellacher Kotschna (Hochtal in den 

Steiner Alpen, Kärnten) sowie der Herzogstand in Bayern (Voralpenraum) genannt. 
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Zu Artikel 1 (3) BodP ς Ziele ς zu ergreifende Maßnahmen sowie zu Art. 11 BodP 

Als methodische Grundlagen zur Bewertung der Empfindlichkeit der Böden gegenüber Erosion gemäß 

Art. 1 (3) BodP  und Art. 11 BodP wurden insbesondere Gefährdungskarten, Darstellung im Bodenka-

taster, Schulungen, Infoflyer, Arbeitshilfen, aber auch Bewertungsmodule (z.B. als WebGIS-

Anwendung) sowie bodenkundliches Wissen und Bodenkarten angegeben. 

Als konkrete Regionen und Beispiele für das Vorhandensein von methodischen Grundlagen zur Bewer-

tung der Empfindlichkeit der Böden gegenüber Erosion gemäß Art. 1 (3) BodP  und Art.  11 BodP 

wurden genannt: 

1. Österreich: Österreichweit liegen eine Auswertung der elektronischen Bodenkarte (eBOD) so-

wie Grundlagen der Bundesanstalt für Wasserwirtschaft zur Erosionsempfindlichkeit vor.  

2. Land Vorarlberg: Im Rahmen des EU-Alpenraum Projektes recharge.green wurden Auswer-

tungen für das Leiblachtal gemacht, welche als Bestandteil in den Energieplan der Region ein-

geflossen sind. 

3. Freistaat Bayern: Das Erosionsgefährdungskataster des Bayerischen Staatsministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist Grundlage für die Erosionsschutzauflagen im Rah-

men der einzuhaltenden Cross-Compliance-Verpflichtungen (Erosionsschutzverordnung 

ESchV 2015) sowie für Planungen für die Seeneinzugsgebiete. 

4. Baden-Württemberg: für alle Lößeinzugsgebiete liegen methodische Grundlagen vor. 

5. Italien: für das Aostatal liegen methodische Grundlagen vor. 

4.1.2 Qualitativer Bodenschutz, Bodenfunktionen 

Der Boden als Ökosystem erfüllt eine Vielzahl von Leistungen, wie z.B. Lebensraum für Bodenorga-

nismen, Standortpotenzial für natürliche Pflanzengesellschaften, Abflussregulierung, natürliche Bo-

denfruchtbarkeit, Filter und Puffer für Schadstoffe, Beitrag zur Grundwasserneubildung, thermische 

Ausgleichsfunktion, Kohlenstoffspeicher u.v.m. 

$ÅÒ "ÅÇÒÉÆÆ ȵÑÕÁÌÉÔÁÔÉÖÅr "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚȰ ×ÕÒÄÅ ÁÕÆ ÄÅÎ ÖÏÒÓÏÒÇÅÎÄÅÎ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚ in Hinblick auf die 

Bewertung der Bodenfunktionen eingeengt. Aspekte des qualitativen Bodenschutzes in Hinblick auf 

Bodenverunreinigungen (z.B. Schwermetalle, organische Schadstoffe) wurden nur ausnahmsweise 

betrachtet. Die Sicherung und der Erhalt der ökologischen Bodenfunktionen sind im Art. 1 (2)  BodP 

ausdrücklich als Ziel genannt.  

Unmittelbar sichtbar sind die Funktionen der Böden im Bereich Wasserhaushalt (Hochwasserschutz, 

Trinkwasserschutz, thermische Ausgleichsfunktion) und im Bereich Kohlenstoffspeicher (Gehalt an 

organischer Substanz). 

Das Thema Bodenfunktionen / Qualitativer Bodenschutz wurde von fast 90 % der Befragten (71 Per-

sonen) beantwortet.  

Das Thema war bei den befragten Personen sehr präsent (Art. 1 (2) BodP ). Es wurde so dargestellt, 

dass das Thema im Berufsalltag allgegenwärtig ist und eine Rolle spielt. Am meisten Nennungen er-

zielte die Filterfunktion, wobei die Filterfunktion am häufigsten, die thermische Ausgleichsfunktion 

und der Kohlenstoffspeicher am wenigsten häufig genannt wurden. 

Im Alpenraum werden bereits in zahlreichen Regionen, Bodenfunktionen durch konkrete Maßnahmen 

zur langfristigen qualitativen und quantitativen Sicherung der ökologischen Bodenfunktionen 

(Art.  1 (2)  und Art. 1 (3) BodP ) gesichert. Diese Maßnahmen werden insbesondere im Land Salzburg, 

im Land Oberösterreich, im Freistaat Bayern, aber auch in der Schweiz, in Tirol, in Niederösterreich 
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und Südtirol durchgeführt. Ein Teil der Befragten, insbesondere aus dem Land Salzburg, sahen hierbei 

einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Art.  1 (3)  BodP. 

Teilweise ist der in Art.  1 (2) BodP  ÁÕÓÄÒİÃËÌÉÃÈ ÁÌÓ :ÉÅÌ ÇÅÎÁÎÎÔÅ ȵ%ÒÈÁÌÔ ÄÅÒ ĘËÏÌÏÇÉÓÃÈÅn Boden-

ÆÕÎËÔÉÏÎÅÎȰ ÄÕÒÃÈ ÁÎÄÅÒÅ 2ÅÃÈÔÓÖÏÒÓÃÈÒÉÆÔÅÎ ÁÌÓ :ÉÅÌÖÏÒÇÁÂÅ ÆİÒ ÄÉÅ ÓÔÁÁÔÌÉÃÈÅ "ÏÄÅÎÐÌÁÎÕÎÇ ÆÅÓÔÇe-

legt. Es wurden hierzu Rechtsvorschriften aus der Schweiz, aus dem Land Salzburg, aus dem Land 

Oberösterreich sowie aus Deutschland genannt. 

Im Alpenraum existieren bereits in zahlreichen Regionen methodische Grundlagen, um die unter-

schiedliche Leistungsfähigkeit der Böden (Präambel BodP, Art. 1 (3) BodP, Art. 8 (2) BodP ) bewert- 

und darstellbar zu machen. Es werden hierbei insbesondere Bodenfunktionskarten, Bewertungsmodu-

le, Arbeitshilfen und Schulungen genannt. Diese werden insbesondere im Land Salzburg, im Land 

Oberösterreich, im Freistaat Bayern, aber auch in der Schweiz zur Verfügung gestellt. Derzeit bieten 

die Länder Oberösterreich und Salzburg flächendeckend eine Bodenfunktionsbewertung in Form einer 

WebGIS-Anwendung an, der Freistaat Bayern hingegen stellt eine Konzeptbodenkarte flächendeckend 

und eine Bodenfunktionsbewertung für Testräume bereit. 

Zu Artikel 1 (2) BodP ς Ziele ς Erhalt des Bodens in seiner Leistungsfähigkeit 

Es wurden folgende Bodenfunktionen genannt, die im Arbeitsalltag der Befragten eine Rolle spielen 

(Art. 1 (2) BodP ) (vgl. Abbildung 4): 

Abbildung 4:  Bodenfunktionen, die im Berufsalltag der Befragten wichtig sind (Art. 1 (2) BodP) 

 

© eigene Darstellung, 2016 

Erstaunlich ist, dass die Filterfunktion (Filter und Puffer gegenüber dem Eintrag von Schadstoffen und 

Säuren), als sehr komplexe Funktion, die meisten Nennungen aufweisen. Inhaltlich besser fassbar ɀ 

auch für weniger geübte Personen, sind die Bodenfunktionen Abflussregulierung (Fähigkeit des Bo-

dens, Wasser aus Starkregenereignissen zwischen zu speichern und gezielt nach unten abzuführen), 

Standortpotenzial für naturschutzfachlich wertvolle Pflanzengesellschaften sowie die natürliche Bo-

denfruchtbarkeit. Dies spiegelt auch die Anzahl der Nennungen wieder. Die Bodenfunktionen Lebens-

raum für im Boden lebende Tiere und Mikroorganismen sowie die Grundwasserneubildung sind noch 

nicht so präsent im Arbeitsalltag. $ÉÅ ȵÎÅÕÅÎȰ "ÏÄÅÎÆÕÎËÔÉÏÎÅÎ +ÏÈÌÅÎÓÔÏÆÆÓÅÎËÅ ÕÎÄ 4ÈÅÒÍÉÓÃÈÅÒ 
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Ausgleich werden ebenfalls noch vergleichsweise wenig genannt. Diese Bodenfunktionen werden aber 

in Zukunft im Zuge des Klimawandels an Bedeutung gewinnen. 

Zu Artikel 1 (3) BodP ς Ziele ς zu ergreifende Maßnahmen 

Im Alpenraum werden bereits in zahlreichen Regionen Bodenfunktionen durch konkrete Maßnahmen 

zur langfristigen qualitativen und quantitativen Sicherung der ökologischen Bodenfunktionen 

(Art.  1 (2)  und Art. 1 (3) BodP ) gesichert:  

Im Land Salzburg ist die Bewertung der Bodenfunktionen in der Planung verbindlich vorgeschrieben. 

Die Bodenfunktionsbewertung wird vom Land kostenlos zur Verfügung gestellt (ebenso: Land Oberös-

terreich). Diese wird im Planungsprozess berücksichtigt, außerdem werden Bodenschutzmaßnahmen 

definiert . Des Weiteren liegen im Land Salzburg Synergien mit dem Naturschutzgesetz vor.  

Im Bayern erfolgt eine Sicherung der ökologischen Bodenfunktionen z.B. durch den Verzicht auf eine 

Bebauung bzw. auf den Bau einer Straße durch Bürgerentscheide, sowie durch Vorsorgeanforderun-

gen im Trinkwasserschutzgebiet, welche 4 -5 % der Landesfläche beanspruchen. 

In der Schweiz führt eine konsequente Bodenkundliche Baubegleitung zu konkreten Maßnahmen beim 

Bau und damit zum Schutz der Bodenfunktionen. Gleiches gilt für Naturparke und Nationalparke in 

der Schweiz. 

In Südtirol wurden ehemals verunreinigte Standorte saniert und damit die ökologischen Bodenfunkti-

onen wiederhergestellt. 

Es ergibt sich nachfolgende räumliche Darstellung von bereits praktizierten konkreten Maßnahmen 

zur langfristigen qualitativen und quantitativen Sicherung der ökologischen Bodenfunktionen 

(Art.  1 (2) und Art. 1 (3)  BodP) (vgl. Abbildung 5): 

Abbildung 5:  Räumliche Verteilung von konkreten Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Bo-
denfunktionen (Art. 1 (2) und Art. 1(3) BodP) 

 

© eigene Darstellung, 2016  
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8 Personen, davon 6 aus dem Land Salzburg sahen hierbei einen ursächlichen Zusammenhang mit dem 

Art.  1 (3)  BodP. 

Zu Artikel 1 (2) BodP ς Ziele ς Erhalt des Bodens in seiner Leistungsfähigkeit / andere Rechtsvorschriften 

Ein Teil der Befragten gab an, dass in ihrem Herkunftsland der in Art.  1 (2) BodP  ausdrücklich als Ziel 

ÇÅÎÁÎÎÔÅ ȵ%ÒÈÁÌÔ ÄÅÒ ĘËÏÌÏÇÉÓÃÈÅÎ "ÏÄÅÎÆÕÎËÔÉÏÎÅÎȰ ÄÕÒÃÈ andere Rechtsvorschriften als Zielvorgabe 

für die staatliche Bodenplanung festgelegt ist. Es wurden folgende Rechtsvorschriften genannt: 

1. Schweiz: VBBo 1998 ɀ Verordnung über Belastungen des Bodens; Nationale Bodenstrategie [in 

Bearbeitung] 

2. Land Salzburg: BodSchG 2001, ROG 2009, NSchG 1999, Umweltprüfungsverordnung für 

Raumordnungspläne und -programme 2007 

3. Land Oberösterreich: BodSchG 2003, RROP Eferding, RROP Linz-Umland 2 

4. Deutschland; BBodSchG 1998, BBauG 1960 [ɘ ςπς ȵ3ÃÈÕÔÚ ÄÅÓ -ÕÔÔÅÒÂÏÄÅÎÓȰ], BNatSchG 1977 

Zu Präambel BodP ς Gefährdung des Erhalts der Bodenfunktionen, Artikel 1 (3) BodP ς Ziele ς zu ergrei-

fende Maßnahmen zum Erhalt des Bodens in seiner Leistungsfähigkeit, Artikel 8 (2) BodP ς Abbau Bo-

denschätze 

Im Alpenraum existieren bereits in zahlreichen Regionen methodische Grundlagen, um die unter-

schiedliche Leistungsfähigkeit der Böden (Präambel BodP, Art. 1 (3) BodP, Art. 8 (2) BodP ) bewert- 

und darstellbar zu machen. Es sind hierbei insbesondere Bodenfunktionskarten, Bewertungsmodule, 

z.B. als WebGIS-Anwendung, Schulungen, Infoflyer, Arbeitshilfen, aber auch die Darstellung im Boden-

kataster und die Bodenkarte als Basisinformation zu nennen. Mögliche positive / negative Auswirkun-

gen zielen insbesondere auf den Erhalt, das Geringhalten von Belastungen sowie das Wiederherstellen 

von Bodenfunktionen. 

Es ergibt sich nachfolgende räumliche Darstellung zu den genannten Regionen, in denen ausreichend 

methodische Grundlagen vorliegen (Präambel BodP, Art. 1 (3) BodP, Art. 8 (2) BodP ), um die un-

terschiedliche Leistungsfähigkeit der Böden zu bewerten (vgl. Abbildung 6): 

Abbildung 6: Räumliche Verteilung von vorhandenen methodischen Grundlagen zur Bewertung der 
Leistungsfähigkeit der Böden (Präambel BodP, Art. 1 (3) BodP, Art. 8 (2) BodP) 

 

© eigene Darstellung, 2016  
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Der räumlichen Darstellung ist zu entnehmen, dass das Land Salzburg und das Land Oberösterreich 

eine Bodenfunktionsbewertung flächendeckend als WebGIS-Applikation zur Verfügung stellt. Der 

Freistaat Bayern stellt diese auf Teilflächen zur Verfügung. Des Weiteren bieten diese Länder Arbeits-

hilfen an, das Land Oberösterreich darüber hinaus auch noch Schulungen. Das Land Salzburg - in Form 

von Biotopkartierungen - und die Schweiz, in welcher die Leitungsfähigkeit der Böden anlassbezogen 

durch Kartierungen vor Ort bestimmt werden kann, bieten weitere methodische Grundlagen an.  

4.1.3 Berglandwirtschaft, Forstwirtschaft und Feuchtgebiete/Moore 

Im Bodenschutzprotokoll der AK finden sich einige Artikel, die auf die Bewahrung und Förderung ei-

ner umweltschonenden Berglandwirtschaft hinarbeiten und die spezifischen alpinen Bedingungen für 

Land- und Forstwirtschaft berücksichtigen (Art. 12). Dies schließt die Aufrechterhaltung der Besiede-

lung entlegener und ländlicher Gebiete sowie die nachhaltige Bewirtschaftung (der Almen), insbeson-

dere durch die Erzeugung von typischen Qualitätsprodukten ein. Die natürliche Umwelt wird durch 

extensive Nutzung erhalten (mit besonderem Schutz für Feuchtgebiete und Moore (Art. 9)), der Ein-

trag von Stoffen (Pestizide, Dünger) so gering wie möglich gehalten, Naturgefahren wird vorgebeugt, 

zudem wird sowohl der ästhetische Wert der Landschaft als auch der Erholungswert von Natur, Land-

schaft und kulturellem Leben gesichert. Darüber hinaus wird Solidarität und Verantwortung innerhalb 

der Bevölkerung und den Gemeinden angestrebt. Die Bergforstwirtschaft (Art. 13) will den Bergwald 

als naturnahen Lebensraum erhalten und diesen, falls notwendig, aufforsten oder ausweiten und des-

sen Stabilität verbessern. Dies wird durch ein System der Bergwaldnutzung erreicht, welches auf sorg-

fältige und nachhaltige Art und Weise in Einklang mit der Natur geführt wird. 

Die verschiedenen Nutzergruppen werden über verschiedene Anreizsysteme zum nachhaltigen Wirt-

schaften in Land- und Forstwirtschaft angehalten (Art. 2 (3) BodP) , u.a. über steuerliche Anreize oder 

Agrarumweltmaßnahmen (meist genannt sind ÖPUL, KULAP, ÖLN) bzw. Cross-Compliance-

Anforderungen. Deren Lenkungswirkung und Effektivität wird in den einzelnen Ländern zwar unter-

schiedlich bewertet, insgesamt aber überwiegend positiv beurteilt, sofern es um Maßnahmen für die 

konkrete land- oder forstwirtschaftliche Bewirtschaftung geht (vgl. Abbildung 7).  

Abbildung 7: Wirksamkeit finanzieller oder fiskalischer Werkzeuge/Anreize für  
Bodenschutzmaßnahmen 

 

© eigene Darstellung, 2016  
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Weitere Maßnahmen die erfolgreich eingesetzt werden und deren Umfang ausgebaut werden könnte, 
werden u.a. über das Ordnungsrecht gesteuert, sind eine Zweckwidmung von Teilen der Tourismus-
abgabe für Landschaftspflege durch Landwirte oder eine gezielte Förderung der Schutzwaldverbesse-
rung/ -erhaltung. 

Der Schutz von Mooren, Feuchtgebiete und -biotopen wird durch Art. 9 BodP abgedeckt, sowie durch 

die jeweilige Naturschutzgesetzgebung der Staaten und Regionen (international mit der Ramsar-

Konvention, EU weit durch die FFH-Richtlinie und deren nationaler Umsetzung). Dadurch wird theore-

tisch ein komplementärer Schutz erreicht, zum einen für den wassergeprägten Lebensraum, zum an-

deren für die bodenrelevanten Aspekte (Bodentyp). 

Bei allen Aspekten des Bodenschutzes, die mit landwirtschaftlicher Nutzung zusammenhängen, gibt es 

ÄÅÎ ÆÁÓÔ İÂÅÒÁÌÌ ÄÅÆÉÎÉÅÒÔÅÎ "ÅÇÒÉÆÆ ÄÅÒ ȴÇÕÔÅÎ ÆÁÃÈÌÉÃÈÅ 0ÒÁØÉÓȬ ɉ'Æ0Ɋ ÏÄÅÒ ȴÇÕÔÅ ÌÁÎÄ×ÉÒÔÓÃÈÁÆÔÌÉÃÈÅ 

0ÒÁØÉÓȬȟ 'Ȣ!Ȣ0Ȣȡ ȴ'ÏÏÄ !ÇÒÉÃÕÌÔÕÒÁÌ 0ÒÁÃÔÉÃÅȬɊ. Sie beschreibt die Übereinstimmung der Bewirtschaftung 

mit dem aktuellen Stand der Technik bei konventioneller Bewirtschaftung, unter Berücksichtigung 

geltender Umweltanforderungen. U.a. gelten folgende Definitionen, von dÅÒ &!/ ɉ2ÏÍɊȡ ȵ!Î×ÅÎÄÕÎÇ 

des verfügbaren Wissens auf Fragen der ökologischen, ökonomischen oder sozialen Nachhaltigkeit 

sowohl bei der landwirtschaftlichen Produktion als auch nachfolgenden Verarbeitung, die in sicheren 

und gesunden Lebensmitteln und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen resultiertȰ12. Das deut-

sche Bundesbodenschutzgesetz [§ 17(2) BBodSchG] führt diese Definition noch sehr viel genauer aus 

ÕÎÄ ÆÏÒÍÕÌÉÅÒÔ ÅÉÎÌÅÉÔÅÎÄȡ ȵ$ÉÅ 'ÒÕÎÄÓßÔÚÅ ÄÅÒ ÇÕÔÅÎ ÆÁÃÈÌÉÃÈÅÎ 0ÒÁØÉÓ ÄÅÒ ÌÁÎÄ×ÉÒÔÓÃÈÁÆÔÌÉÃÈÅÎ "o-

dennutzung sind die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens 

ÁÌÓ ÎÁÔİÒÌÉÃÈÅÒ 2ÅÓÓÏÕÒÃÅȢȰ $ÉÅ $ÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅÒ ÇÕÔÅÎ ÆÁÃÈÌÉÃÈÅÎ 0ÒÁØÉÓ ÉÓÔ ÇÅÅÉÇÎÅÔ ÁÌÓ )ÎÓÔÒÕÍÅÎÔȟ ÕÍ 

die Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von Bodenschutz in der Land- und Forstwirtschaft zu 

erzielen.  

4.1.4 Quantitativer Bodenschutz 

In Österreich scheint sich bezüglich der Flächenerfassung ein landesweiter Standard durchgesetzt 

haben: Die Regionalinformation der Grundstücksdatenbank (GDB) des Bundesamtes für Eich- und 

Vermessungswesen. Sie bietet bodenbezogene Informationen über bestimmte Verwaltungseinheiten 

(z.B. Bundesland, Bezirk, Gemeinde) und weist unter anderem Flächen nach Benützungsarten (z.B. 

Bauflächen, Wald, Gewässer) und Nutzungen (z.B. Baufläche begrünt, Baufläche befestigt) aus. Die 

Nachführung der Regionalinformation erfolgt im Anlassfall auf Basis von Veränderungen in der GDB 

und der Digitalen Katastralmappe. Durch die tiefe Gebietsgliederung (Ebene der Katastralgemeinden) 

sind spezifische Auswertungen auch innerhalb des Alpenkonventions-Perimeters möglich. 

In der Schweiz wurde die altbekannte und präzise Arealstatistik revidiert. Sie erhebt im Turnus von 

zwölf bzw. neun Jahren Informationen zur Bodennutzung und -bedeckung der Schweiz auf der Grund-

lage von Luftbildern des Bundesamtes für Landestopographie. Neben Statistiken stellt die Arealstatis-

tik auch Geobasisdaten in Hektarauflösung für Geographische Informationssysteme (GIS) des Bundes 

und Hochschulen bereit. Außerdem liefert sie Inputs in nationale Programme (Raumbeobachtung CH, 

Biodiversitätsmonitoring CH, Hydrologische Untersuchungsgebiete) und Indikatorensysteme.  

Die Daten werden auf LAU 2-Ebene (lokale Verwaltungseinheit Gemeinden) dargestellt, was eine ge-

sonderte Bilanzierung für den Schweizer Perimeter der Alpenkonvention grundsätzlich erlaubt. Die 

Daten können vom Online Portal der Statistik Schweiz barrierefrei bezogen werden13.  

Erfasst werden Bodennutzung (46 Kategorien) und Bodenbedeckung (27 Kategorien). 
 

 

12 Möller, K. (2016), S. 125, zitiert nach FAO, Committee on Agriculture, Seventeenth Session Rom, 31. März bis 4. April 2003. 
Development of a Framework for Good Agricultural Practices 

13 Schweizerische Eidgenossenschaft (2016e): 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/onlinedb/stattab.html   

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/onlinedb/stattab.html
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Die Revision der Arealstatistik 2015-2018 deckt aktuell (Ende 2015) das Gebiet der Westschweiz ab 

(4 Kantone, 632 Gemeinden, vgl. auch Abbildung 8)14. 

Abbildung 8: Erfassungsstand der revidierten Schweizer Arealstatistik (Art. 7 (1) BodP) 

© Schweizer Eidgenossenschaft (2016a), online abrufbar unter: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/arealstatistik/00/00_01.p
arsys.0001.DownloadFile.tmp/flugplan201318.pdf 

In der Schweiz deuten die aktuell verfügbaren Daten darauf hin, dass es gelungen sein dürfte, die Dy-

namik des Kulturlandverlustes zu bremsen (vgl. Abbildung 9). Dazu passt ein aus der Online-

Befragung gewonnener Hinweis auf den Paradigmenwechsel, der mit dem neuen Raumplanungsgesetz 

der Schweiz verbunden sei: massive Einschränkung der Siedlungsentwicklung und klarer Vorrang für 

die Innenentwicklung. 

:×ÁÒ ÉÓÔ ÄÁÓ !ÕÓÍÁħ ÄÅÒ ȵÆÒÕÃÈÔÆÏÌÇÅÆßÈÉÇÅÎ &ÌßÃÈÅÎȰ ÁÕÃÈ ÉÎ ÄÅÒ 3ÃÈ×ÅÉÚ ÓÃÈÏÎ ÖÏÒ ÖÉÅÌÅÎ *ÁÈÒÅÎ 

unter den Selbstversorgungsgrad gefallen. Die daraufhin ergriffenen Maßnahmen zeigen aber Wir-

ËÕÎÇȢ )Í *ÁÈÒ ρωως ÔÒÁÔ ÄÅÒ ȵ3ÁÃÈÐÌÁÎ &ÒÕÃÈÔÆÏÌÇÅÆÌßÃÈÅÎȰ ɉ30 &&&Ɋ ÉÎ +ÒÁÆÔȟ ÄÅÍÚÕÆÏÌÇÅ ÍÉÎÄÅÓÔÅÎÓ 

438.460 ha des besten Landwirtschaftslandes zu erhalten sind15. Die Umnutzung (Einzonung) solcher 

Flächen ist nur in genau definierten Ausnahmefällen zulässig. Damit soll die ausreichende Versor-

gungsbasis des Landes gesichert werden, wie es Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 

 

 

14 Detaillierte Daten sind zu finden unter: Schweizerische Eidgenossenschaft (2016c): 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/02/03/blank/data/gemeindedaten.html   

15 Schweizerische Eidgenossenschaft (2016d): http://www.are.admin.ch/sac hplan/04910/index.html?lang=de  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/02/03/blank/data/gemeindedaten.html
http://www.are.admin.ch/sachplan/04910/index.html?lang=de
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1979 über die Raumplanung (RPG) vorschreibt. Der Sachplan wird gegenwärtig evaluiert, Ende 2016 

sollen die Stoßrichtungen für die Überarbeitung und Stärkung des Planes formuliert sein16. 

Abbildung 9: Bodennutzungswandel in der Schweiz (Art. 19 (1) BodP, Art. 7 (1) u. (2) BodP) 

 

© Schweizerische Eidgenossenschaft (2016b), online abrufbar unter: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/02/03/blank/key/bodennutzungswandel_pro_sekunde.Docu
ment.174745.pdf 

Quantitativer Bodenschutz ist in Deutschland als Staatsziel verankert. Seit der Jahrtausendwende ge-

hen die jährlichen Neuverbräuche von Boden deutlich zurück, man liegt derzeit aber noch mehr als 

das Doppelte über dem für 2020 formulierten Ziel. 

Im Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa (EU-KOM (2011) 571) ist festgelegt, dass bis spä-

testens 2020 in allen EU Politikbereichen deren direkte und indirekte Auswirkungen auf die Landnut-

zung berücksichtigt werden müssen. Längerfristig (bis 2050) soll netto kein Land mehr verbraucht 

werden. 

Wie die Antworten der Online-Befragung und die Workshop-Stellungnahmen zeigen, dürften alpen-

weit  die behördlich vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit bodenverbrau-

chenden Vorhaben (Art. 7(1) und (2) sowie Art. 7(4) BodP) bei Abbauflächen, Steinbrüchen und De-

ponieflächen etabliert sein. Als weitere funktionierend e Maßnahmen wurden in der Online-Befragung 

genannt: bodenverbessernde Maßnahmen sowie die Vorschreibung eines Mindestanteiles nichtversie-

gelter Flächen in Bebauungsplänen (letzteres kann cum grano salis allerdings nicht als Ausgleichs-

maßnahme gelten). 

Die Online-Befragung erbrachte auch recht positive Wirkungen bei den Nachverdichtungsmaßnahmen 

in Siedlungsgebieten. Weitere positive Beispiele sind - auch im Sinne des Bodenschutzes - vorbildhafte 

Räumliche Entwicklungskonzepte, Bebauungspläne und Dorferneuerungsmaßnahmen, genannt wurde 

auch die Doppelnutzung von Schipisten für die landwirtschaftliche Produktion. 

 

 

16 lt. Rundschreiben des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (EVEK) vom 
29.6.2015.  



Bilanzierung des Protokolls Bodenschutz der Alpenkonvention 

 43 

 

 

Eine englischsprachige Antwort in der Online-Befragung verweist auf spezifische Vorschriften zum 

"ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚȟ ÄÉÅ ÉÍ "ÅÒÇÇÅÂÉÅÔ ÁÕÆ ȵÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÓÉÔÅÓȰ ÁÎÇÅ×ÅÎÄÅÔ ×ÅÒÄÅÎȢ %ÉÎe weitere englisch-

sprachige Antwort erwähnt nicht näher spezifizierte sporadische lokale Maßnahmen gegen den Land-

verbrauch. 

4.1.5 Internationale / Alpenweite Zusammenarbeit 

Artikel 5 des BodP sieht vor, die internationale Zusammenarbeit der Vertragsstaaten insbesondere in 

den Bereichen bei der Erstellung von Bodenkatastern, bei der Bodenbeobachtung, bei der Ausweisung 

und Überwachung von Bodenschutz- und Bodenbelastungsgebieten und Gefahrenzonen, der Bereit-

stellung und Harmonisierung von Datengrundlagen oder der Koordination der alpenbezogenen Bo-

denschutzforschung zu verstärken. $ÁÒİÂÅÒ ÈÉÎÁÕÓ ÁÄÒÅÓÓÉÅÒÅÎ !ÒÔÉËÅÌ ρω ȴ&ÏÒÓÃÈÕÎÇ ÕÎÄ "ÅÏÂÁÃh-

ÔÕÎÇȬȟ !ÒÔÉËÅÌ ςπ ȴ%ÒÓÔÅÌÌÕÎÇ ÈÁÒÍÏÎÉÓÉÅÒÔÅÒ $ÁÔÅÎÇÒÕÎÄÌÁÇÅÎȬ ÕÎÄ !ÒÔÉËÅÌ ςρ ȴ%ÉÎÒÉÃÈÔÕÎÇ ÖÏÎ $ÁÕÅr-

beoÂÁÃÈÔÕÎÇÓÆÌßÃÈÅÎ ÕÎÄ +ÏÏÒÄÉÎÉÅÒÕÎÇ ÄÅÒ 5Í×ÅÌÔÂÅÏÂÁÃÈÔÕÎÇȬ ÄÉÅ ÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌÅȾÁÌÐÅÎ×ÅÉÔÅ :u-

sammenarbeit.  

Durch die nicht verabschiedete Bodenrahmenrichtlinie der Europäischen Union ist das Bodenschutz-

protokoll der AK momentan eines der wenigen rechtlichen Vorgaben zur Umsetzung der internationa-

len Zusammenarbeit bezogen auf den alpenweiten Bodenschutz. Dies wird von den Teilnehmern der 

internationalen Bodenschutztagung per se als sehr positiv angesehen, da es die Möglichkeit zur for-

mellen Zusammenarbeit (unter Einbezug der Regionen) auf alpenweiter Ebene bietet.  

Als positiv sind die bereits umgesetzten oder noch laufenden Projekte und Initiativen verschiedener 

Akteure im Alpenraum zu betrachten, die zur Umsetzung der internationalen Zusammenarbeit des 

Bodenschutzprotokolls beitragen. So werden bspw. alpenbezogene Bodenthemen durch das Global 

Soil Partnership der FAO oder durch die jeweiligen nationalen Bodenkundlichen Gesellschaften be-

handelt. Weitere europäische Projekte, wie das HORIZON2020 Projekt INSPIRATION17 ɀ zur Landnut-

zung und zum Bodenschutzmanagement oder das Projekt People4Soil18 ɀ als unabhängiger Zusam-

menschluss von Organisationen und Einzelpersonen zum europaweiten Bodenschutz - sind als positi-

ve Aktivitäten zu betrachten. Des Weiteren tragen Projekte der DG ENV, wie das momentan laufende 

0ÒÏÊÅËÔ ȵ5ÐÄÁÔÅÄ ÉÎÖÅÎÔÏÒÙ ÁÎÄ ÁÓÓÅÓÓÍÅÎÔ ÏÎ ÓÏÉÌ ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ ÁÎÄ ÐÏÌÉÃÙ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÓ ÉÎ %5 ÍÅÍÂÅÒ 

ÓÔÁÔÅÓȰ ÚÕÒ ÁÌÐÅÎ×ÅÉÔÅÎ :ÕÓÁÍÍÅÎÁÒÂÅÉÔ ÉÍ "ÏÄÅÎÓÃÈÕÔÚ ÂÅÉȢ  

Einzelne Aktivitäten zur internationalen/alpenweiten Zusammenarbeit wurden von den Experten im 

Rahmen der Online-Befragung angesprochen:  

Ʒ Beteiligungen am DE-AT Flächensparforum 2015,  

Ʒ Fachstellungnahmen für Räumliche Entwicklungskonzepte, 

Ʒ Grün-Korridore  ÉÎÓÂÅÓÏÎÄÅÒÅ ÉÍ "ÅÒÅÉÃÈ ȵ3ÐÁÒÓÁÍÅÒ Õnd Schonender Umgang ÍÉÔ "ĘÄÅÎȰȟ  

Ʒ +ÁÒÔÉÅÒÕÎÇ ÖÏÎ 2ÉÓÉËÏÇÅÂÉÅÔÅÎ ÂÅÉ ÄÅÒ ȵ!ÕÓ×ÅÉÓÕÎÇ ÕÎÄ "ÅÈÁÎÄÌÕÎÇ ɉerosions-)gefährdeter 

'ÅÂÉÅÔÅȰȟ 

Ʒ Aktivitäten im Rahmen der Beteiligung der Plattform Berglandwirtschaft der AK zum Themen-

ÂÅÒÅÉÃÈ ȵ,ÁÎÄ-, Weide- ÕÎÄ &ÏÒÓÔ×ÉÒÔÓÃÈÁÆÔȰ ÏÄÅÒ  

Ʒ Aktivi täten im Rahmen von Interreg B Alpenraumprojekten.  

4.2 Kritische Aspekte in der Umsetzung des Bodenschutzprotokolls 

Die folgenden kritischen Aspekte in der Umsetzung des Bodenschutzprotokolls zu den einzelnen Un-

terpunkten entstammen der Auswertung der Online-Befragung, welche in Anlage 1 im Detail eingese-

hen werden kann, und den Ergebnissen der World-Cafés der internationalen Bodenschutztagung. Die 
 

 

17 vgl.: http://www.inspiration -h2020.eu/  
18 vgl.: http://www.people4soil.eu/index -en.php#home  

http://www.inspiration-h2020.eu/
http://www.people4soil.eu/index-en.php#home
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jeweiligen kritischen Aspekte werden in den Unterkapiteln zusammenfassend dargestellt und sofern 

möglich auf die jeweiligen Artikel des Bodenschutzprotokolls bezogen und näher erläutert.  

4.2.1 Risikobewertung / Erosion 

Obwohl sowohl für den Freistaat Bayern als auch für Österreich eine flächendeckende Auswertung zur 

Erosionsempfindlichkeit (nur für Ackerflächen) vorliegt, wird von den meisten Befragten das Fehlen 

von Bewertungsgrundlagen als defizitär und damit als wünschenswert beschrieben. Bei identifizierten 

erosionsmindernden Wirtschaftsweisen in der Land- und Forstwirtschaft wird nur selten ein Bezug 

zum BodP hergesteÌÌÔȢ %ÈÅÒ ×ÉÒÄ ÄÁÖÏÎ ÁÕÓÇÅÇÁÎÇÅÎȟ ÄÁÓÓ ÄÉÅÓÅ ÈÉÓÔÏÒÉÓÃÈ ȵÓÃÈÏÎ ÉÍÍÅÒȰ ÓÏ ÐÒÁËÔi-

ziert wurden. Die Almwirtschaft kämpft insgesamt um die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung. 

Folgende kritische Aspekte zur Umsetzung von Maßnahmen des Bodenschutzprotokolls im Bereich 

Risikobewertung / Erosion können wie folgt präzisiert werden: 

Bewertungsgrundlagen / Kartierungen / konkrete Anwendung in den Regionen unvollständig 

Es sind zwar Bewertungsgrundlagen zur Beurteilung des Erosionsrisikos vorhanden, insbesondere 

sind aber noch Lücken im Bereich der alpinen Böden und der Waldböden bekannt. 

Insbesondere wurde von den Befragten das Fehlen von Bewertungsgrundlagen (hauptsächlich Ge-

fährdungskarten, aber auch Arbeitshilfen, Darstellung im Bodenkataster und Bewertungsmodule) 

(Art. 1 (3) BodP, Art. 11 BodP ) als defizitär und damit wünschenswert beschrieben. 

Ein Großteil der Befragten beklagte das Nicht-Vorhandensein von Kartierungen der durch flächenhafte 

Erosion betroffenen Alpengebiete (Art. 11 (1) BodP) . Lediglich vier Personen gaben an, vorhandene 

Erosionskartierungen in ihrem Arbeitsalltag zu verwenden (Art. 11 (1) BodP ). 

Methodische Grundlagen zur Bewertung der Empfindlichkeit der Böden gegenüber Erosion wurden 

von den Befragten zwar genannt, aber nur von einem geringen Teil für konkrete Regionen beschrieben 

(Art. 1 (3) BodP, Art. 11 BodP ). 

Konkretisierung der guten fachlichen Praxis 

In der Summe kämpft die Almwirtschaft mit der Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung (neben eini-

gen Negativbeispielen). Deren Darstellung und Bewertung hängt stark von der Region ab. Viele positi-

ve Beispiele wurden im Bereich Waldwirtschaft genannt. Nur wenige Befragte sahen einen ursächli-

chen, inhaltlichen Zusammenhang mit dem Art 12 (1) BodP  in Bezug auf eine Bewirtschaftung, die 

sich an einer guten, den örtlichen Verhältnissen angepassten Praxis orientiert, und dem Art. 13 (2) 

BodP in Bezug auf die Nutzung und Pflege des Waldes. Die Mehrzahl der Befragten war der Auffas-

ÓÕÎÇȟ ÄÁÓÓ ÄÉÅ ÇÅÎÁÎÎÔÅÎ -ÁħÎÁÈÍÅÎ ÈÉÓÔÏÒÉÓÃÈ ȵÓÃÈÏÎ ÉÍÍÅÒȰ ÓÏ ÐÒÁËÔÉÚÉÅÒÔ wurden. 

4.2.2 Qualitativer Bodenschutz, Bodenfunktionen 

Obwohl das Thema Bodenfunktionen bei den meisten Befragten als wichtig und für ihren Arbeitsalltag 

relevant identifiziert wurden, wird von den meisten Befragten das Fehlen von Bewertungsgrundlagen 

als defizitär und damit als wünschenswert beschrieben. Die Maßnahmen im BodP werden in Hinblick 

auf den qualitativen Bodenschutz nicht angewandt. Bestehende Netzwerke werden als wichtig erkannt 

und sollten ausgebaut werden. 

Folgende kritische Aspekte zur Umsetzung von Maßnahmen des Bodenschutzprotokolls im Bereich 

Qualitativer Bodenschutz / Bodenfunktionen können wie folgt präzisiert werden: 

Informationen zum qualitativen Bodenschutz  
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Es sind zwar Datengrundlagen zur Beurteilung der Bodenfunktionen vorhanden, Deren Anwendung ist 

jedoch in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich sowie deren Umsetzung in die Planung noch sehr 

gering. Insbesondere sind Lücken im Bereich der alpinen Böden und der Waldböden vorhanden. Ne-

ben den bestehenden Methoden sind auch andere fachliche Zugänge genannt worden (z.B. Erhebung 

des Regenwurmanteils im Boden). 

Methodische Grundlagen zur Bewertung der Bodenfunktionen wurden von einem Teil der Befragten 

genannt, ein Zuordnung zu konkreten Regionen war jedoch nur teilweise möglich (Präambel BodP, 

Art. 1 (3) BodP, Art. 8 (2) BodP ). Regional stark unterschiedlich sind deshalb die Durchführung von 

konkreten Maßnahmen zum Schutz der Bodenfunktionen sowie die Bereitstellung von Bewertungs-

grundlagen für Bodenfunktionen bzw. von Arbeitshilfen zur Integration / Umsetzung in die tägliche 

Arbeit.  

Insbesondere wurde von den Befragten das Fehlen von Bewertungsgrundlagen (hauptsächlich Boden-

funktionskarten, Bewertungsmodule, Arbeitshilfen, Schulungen, aber auch die Darstellung im Boden-

kataster und Bodenkarten als Basisinformation) (Präambel BodP, Art. 1 (3) BodP, Art. 8 (2) BodP ) 

als defizitär und damit wünschenswert beschrieben (vgl. dazu Anlage 1). 

Rechtliche und administrative Maßnahmen  

Die im BodP genannten Maßnahmen werden in der Anwendung nicht wahrgenommen (Ausnahme: 

labile Böden).  

/Â×ÏÈÌ ÄÁÓ :ÉÅÌ ȵ3ÉÃÈÅÒÕÎÇ ÕÎÄ %ÒÈÁÌÔ ÄÅÒ ĘËÏÌÏÇÉÓÃÈÅÎ "ÏÄÅÎÆÕÎËÔÉÏÎÅÎȰ ɉArt. 1 (2) BodP ) in zahl-

reichen anderen Rechtsvorschriften als Zielvorgabe festgelegt ist, wird ein ursächlicher, inhaltlicher 

Zusammenhang von durchgeführten Maßnahmen mit Art. 1 (3) BodP  nur im Land Salzburg gesehen 

ÕÎÄ ÁÕÃÈ ȵÇÅÌÅÂÔȰȢ $ÉÅÓÅÒ ×ÉÒÄ ÄÁÍÉÔ ÂÅÇÒİÎÄÅÔȟ ÄÁÓÓ ÄÁÓ "ÏÄ0 ÉÍ ,ÁÎÄ 3ÁÌÚÂÕÒÇ ÅÉÎÅ ×ÉÃÈÔÉÇÅ 

Rechtsgrundlage für die Erstellung der Bodenfunktionsbewertung und für die Einforderung im Rah-

men von Planungs- und Genehmigungsverfahren darstellt. Im Land Tirol wird das BodP als rechtliche 

Rückdeckung wahrgenommen, in Südtirol ist der Erhalt der Bodenfunktionen immerhin als Ziel im 

BodP bekannt. 

Bedeutung bereits existierender Netzwerke 

Diese wird hoch eingeschätzt. Derzeit werden diese für bodenrelevante, grenzüberschreitende 

(=alpenweite) Aktivitäten aber noch zu wenig genutzt.  

4.2.3 Berglandwirtschaft, Forstwirtschaft und Feuchtgebiete/Moore 

Der Förderkatalog von Agrarumweltmaßnahmen enthält nicht nur effektiv wirksame Maßnahmen für 

eine nachhaltige Bewirtschaftung, sondern auch solche, die nach Meinung der befragten Experten eher 

das Gegenteil bewirken. Problematisch sind dabei u. a. fiskalische Anreize und Fördermaßnahmen für 

den Forst- und Alpwegebau, den Straßenbau für Kommunen und Kreise sowie die Gewerbesteuer und 

fehlende Ausschlusskriterien bei Flächenwidmungen (über die Flächennutzungsplanung). 

Der in Kap. 4.1.3 beschriebene theoretisch vorhandene Schutz von Mooren und Feuchtgebieten über 

die jeweilige Naturschutzgesetzgebung (international, auf EU-Ebene) und durch Art. 9 BodP, wird 

vielfach nicht konsequent umgesetzt bzw. als mangelhaft betrachtet. Es werden offensichtlich sehr oft 

Ausnahmen vom Schutz gemacht, meist zugunsten von Infrastrukturvorhaben (Ski, Siedlungsentwick-

lung, sonstige Einzelinteressen) oder bodenschutzrechtliche Erfordernisse werden aus Unkenntnis der 

genehmigenden Behörden nicht ausreichend berücksichtigt. In einigen Ländern reicht das Boden-

schutzprotokoll nicht aus, um den Schutz von Mooren und Feuchtgebieten zu gewährleisten, teilweise 

fehlen die Informationsgrundlagen bzw. das Instrumentarium für die Durchsetzung der Schutzziele. 

Bodenrelevante Faktoren werden meist erst in zweiter Linie wahrgenommen bzw. werden nicht aus-
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reichend in die Bewertung einbezogen (z.B. bei Eutrophierung, Entwässerung und sich dadurch än-

dernde Qualität von Böden). Davon betroffen sind v.a. Niedermoorböden unter landwirtschaftlicher 

Nutzung, obwohl gerade diese Böden einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, der beim 

Bodenschutz nicht gewürdigt wird.  

Bei näherer Betrachtung sind die meist genannten Beeinträchtigungen bei landwirtschaftlicher Nut-

zung u.a.:  

Ʒ Grünlandumbruch mit den Auswirkungen Klimagasausstoß, Biodiversitätsverlust, Wasserab-

fluss, Erosion 

Ʒ Intensivierung der Grünlandnutzung (Anzahl Mahden, Düngung...) sowie Ackerbau in Feucht-

bereichen mit Auswirkung Biodiversitätsverlust 

Ʒ Drainagen mit der Folge der Entwässerung von Feuchtgebieten, in Mooren 

Ʒ Ackerbau sowie falsche / nicht nachhaltige Bodenbearbeitung führt zu Anfälligkeit für Erosion 

sowie zu Verlust von organischer Substanz 

Ʒ Vertrittschäden durch Weidevieh mit Folge der Bildung von "Vertritt-Pseudogleyen" 

Ʒ Zerstörung/starke Degradierung von Niedermoorlebensräumen im Almbereich durch intensi-

ve Bestoßung der Almen 

Ʒ Aufgabe von Extensivgrünland (Verbuschung) 

Ʒ Aufforstung von Feuchtflächen (Flächenverlust) 

Ʒ Güllewirtschaft (Nährstoffeintrag, Aufdüngung) 

Wie bereits unter Kap. 4.1.3 näher ausgeführt, kann die Definition der guten fachlichen Praxis die 

Grundlage für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung sein, allerdings bezieht sie sich in den einzelnen 

Alpenländern aktuell auf verschiedene fachliche Grundlagen (Nitrat-RL, Cross-Compliance, naturnahe 

Waldwirtschaft, etc.). Auch die Interpretation von guter fachlicher Praxis unterscheidet sich teilweise 

stark, je nach Institution, die die Definition herausgibt. Bodenschutzaspekte sind dabei nicht zwangs-

läufig und vollständig berücksichtigt und auch der Grad der Umsetzung ist durchweg schwach.  

In Bezug auf Stoffeinträge aus Land- und Forstwirtschaft ist die Bilanz auch eher kritisch. Selbst bei 

Einhaltung der Verordnung bzw. aufgrund unzureichender Überwachung der Dünge-VO sind die Ein-

träge viel zu hoch, v.a. bei Stickstoff (N). Kritisch angemerkt wurde auch, dass die Alpinregionen das 

Klärschlamm- und Abfallthema ins Tiefland verdrängen, obwohl Abwasser/Abfall auch in Alpinregio-

nen anfallen.  

Es gibt einen steigenden Druck der Landwirtschaft zur Intensivweidewirtschaft im Alpinbereich (in-

klusive Düngung) mit der Folge, dass die Güllewirtschaft aus blütenreichen Wiesen auch im Bergland 

grüne Einheitsmatten macht.   

4.2.4 Quantitativer Bodenschutz 

Die Ergebnisse sowohl der Online-Befragung als auch der Experten-Workshops zeigen eindeutig, dass 

die Zielsetzungen des BodP zum quantitativen Bodenschutz in den meisten Teilnehmerstaaten nicht 

erreicht wurden. Die Umsetzungsmängel sind: 

National, z.T. auch regional differierende Erhebungsmethoden und Erfassungsstände 

Eine international abgestimmte und zuverlässige Ermittlung der Flächenverbräuche im Perimeter der 

Alpenkonvention ist nicht vorhanden. Mängel wurden identifiziert bei der Datenqualität, der (flächen-

deckenden) Datenerfassung, der Aktualität und der internationalen Vergleichbarkeit. Auch bestehen 

erhebliche Differenzen hinsichtlich der zu erfassenden Sachverhalte. Grundsätzliche Bewertungsprob-

ÌÅÍÅ ÓÉÎÄ ÎÏÃÈ ÎÉÃÈÔ ÅÉÎÄÅÕÔÉÇ ÇÅÌĘÓÔ ɉÚȢ "Ȣ $ÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ȵÈÏÃÈ×ÅÒÔÉÇÅÒ "ÏÄÅÎȰɊȢ $ÉÅ ÑÕÁÎÔÉÔÁÔÉÖÅÎ !ÓÐÅk-
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ÔÅ ɉȵ"ÏÄÅÎÖÅÒÂÒÁÕÃÈȰɊ ÓÉÎÄ ÍÉÔ ÄÅÎ ÑÕÁÌÉÔÁÔÉÖÅÎ !ÓÐÅËÔÅÎ ɉȵ"ÏÄÅÎÆÕÎËÔÉÏÎÅÎȰɊ ÇÅÎÅÒÅÌÌ ÚÕ ×ÅÎÉÇ 

verknüpft. Völlig unberücksichtigt bleibt in den erfassten Daten der durch den globalen Güteraus-

ÔÁÕÓÃÈ ÅÒÚÅÕÇÔÅ ȵÖÉÒÔÕÅÌÌÅ "ÏÄÅÎÖÅÒÂÒÁÕÃÈ19ȰȢ 

Fehlen transnational abgestimmter Zielziffern und Lenkungsstrategien 

Die im BodP formulierten Ziele wurden auf nationaler Ebene höchst unterschiedlich operationalisiert. 

In der Schweiz gilt seit Jahren ein weitreichendes Umnutzungsverbot mit massiver Einschränkung der 

Siedlungsentwicklung und klarem Vorrang für die Innenentwicklung, in Deutschland ist der Boden-

schutz als Staatsziel verankert; hier sowie in Österreich gelten (transnational nicht abgestimmte) län-

gerfristige Zielziffern, die zumindest in Österreich markant verfehlt wurden. Im slowenischen und 

italienischen Alpenraum ist die Situation ähnlich, dazu kommt die Problematik des Brachfallens land-

wirtschaftlicher Flächen. 

Geringe Wirksamkeit vorhandener Instrumente 

$ÉÅ 7ÉÒËÕÎÇÅÎ ÄÅÒ ÓÅÉÔ ÌÁÎÇÅÒ :ÅÉÔ ÅÉÎÇÅÆİÈÒÔÅÎ ȵÈÏÈÅÉÔÌÉÃÈÅÎ 3ÔÁÎÄÁÒÄÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÅȰ &ÌßÃÈÅÎÎÕt-

zungsplanung, Bebauungsplanung und Strategische Umweltprüfung wurden in der Expertenmeinung 

ÓÅÈÒ ÓËÅÐÔÉÓÃÈ ɉȵÚÕ ×ÅÉÃÈȰɊ ÂÅÕÒÔÅÉÌÔȢ %ÂÅÎÆÁÌÌÓ ÂÅÍßÎÇÅÌÔ ×ÕÒÄÅ ÄÅÒ ÕÎÚÕÒÅÉÃÈÅÎÄÅ %ÉÎÓÁÔÚ ÖÏÒÈÁn-

dener Instrumente. Für den Bodenverbrauch ungünstig erscheint nach Expertenmeinung auch, dass 

das Bau- und Planungsrecht weitgehend im Kompetenzbereich der Kommunen angesiedelt ist.  

Auffallend wirkungslos scheinen auch die Bodenschutzgesetze (sofern vorhanden) zu sein: Nur knapp 

10% der Antworten sehen hier stark positive Effekte, während fast 50% eine weitgehende Wirkungs-

losigkeit bescheinigen. Dies mag daran liegen, dass die Bodenschutzgesetze sich primär mit Aufgaben 

des qualitativen Bodenschutzes befassen, während der quantitative Aspekt nur im Ausnahmefall eine 

Rolle spielt. 

4.2.5 Internationale / Alpenweite Zusammenarbeit 

Die Ergebnisse der Expertenbefragung und der Bodenschutztagung zeigen, dass in der praktischen 

Umsetzung der internationalen / alpenweiten Zusammenarbeit Handlungsbedarf besteht. Die Exper-

ten sprechen eine Reihe kritischer Aspekte und wünschenswerter Maßnahmen im Bereich der alpen-

weiten Zusammenarbeit an, um die Umsetzung und Wirkung des Bodenschutzprotokolls langfristig zu 

verbessern.  

Unzureichende Behandlung der Themen und Maßnahmen in der internationalen Zusammenarbeit 

Die Themen bzw. spezifischen Maßnahmen des Bodenschutzprotokolls (vgl. Kapitel II BodP) werden 

ÎÕÒ ÕÎÚÕÒÅÉÃÈÅÎÄ ÉÎ ÄÅÒ ÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌÅÎ :ÕÓÁÍÍÅÎÁÒÂÅÉÔ ÂÅÈÁÎÄÅÌÔȢ )ÎÓÂÅÓÏÎÄÅÒÅ ÄÅÒ ȵ3ÐÁÒÓÁÍÅ ÕÎÄ 

3ÃÈÏÎÅÎÄÅ 5ÍÇÁÎÇ ÍÉÔ "ĘÄÅÎȰ ×ÉÒÄ ÁÍ ×ÅÎÉÇÓÔÅÎ ÁÕÓÒÅÉÃÈend behandelt. Dieses Thema wird jedoch 

als besonders wichtig zur erfolgreichen Umsetzung der internationalen Zusammenarbeit und des Bo-

denschutzprotokolls allgemein gesehen (vgl. Abbildung 10).  

$ÉÅ 4ÈÅÍÅÎ ȵ%ÒÈÁÌÔÕÎÇ ÄÅÒ "ĘÄÅÎ ÉÎ &ÅÕÃÈÔÇÅÂÉÅÔÅÎ ÕÎÄ -ÏÏÒÅÎȰȟ ȵ!ÕÓ×ÅÉÔÕÎÇ ÕÎÄ "ÅÈÁÎÄÌÕÎÇ 

(erosions-ɊÇÅÆßÈÒÄÅÔÅÒ 'ÅÂÉÅÔÅȰȟ ȵ,ÁÎÄ-, Weide- ÕÎÄ &ÏÒÓÔ×ÉÒÔÓÃÈÁÆÔȰȟ ȵ!ÕÓ×ÉÒËÕÎÇÅÎ ÔÏÕÒÉÓÔÉÓÃÈÅÒ 

)ÎÆÒÁÓÔÒÕËÔÕÒÅÎȰ ÕÎÄ ȵ"ÅÇÒÅÎÚÕÎÇ ÖÏÎ 3ÃÈÁÄÓÔÏÆÆÅÉÎÔÒßÇÅÎȰ ÓÉÎÄ ÅÂÅÎÆÁÌÌÓ ÉÎ ÄÅÒ ÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌÅÎ :u-

sammenarbeit unzureichend behandelt und als kritische Aspekte in der Umsetzung zu betrachten (vgl. 

Anlage 1). Darüber hinaus wurde im Rahmen der Bodenschutztagung hervorgehoben, dass die The-

ÍÅÎ ȵ$ÁÔÅÎÖÅÒÆİÇÂÁÒËÅÉÔ ÕÎÄ (ÁÒÍÏÎÉÓÉÅÒÕÎÇȰȟ ȵ,ÁÎÄ- ÕÎÄ &ÏÒÓÔ×ÉÒÔÓÃÈÁÆÔȰ ȵ%ÒÏÓÉÏÎȰ ÓÏ×ÉÅ ÄÅÒ +Ìi-

maschutz nicht ausreichend alpenweit behandelt werden.  

 

 

19 DÅÆÉÎÉÅÒÔ ÁÌÓ ͼÔÏÔÁÌ ÄÉÒÅÃÔ ÁÎÄ ÉÎÄÉÒÅÃÔ ÒÅÓÏÕÒÃÅ ÕÓÅ ÁÓÓÏÃÉÁÔÅÄ ×ÉÔÈ ÉÍÐÏÒÔÓ ÓÅÒÖÉÎÇ ÄÏÍÅÓÔÉÃ ÆÉÎÁÌ ÃÏÎÓÕÍÐÔÉÏÎȰ ɉ'),*5- 
et. al, 2013, S. 8) 
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Abbildung 10: Ausreichende Behandlung der Themen des BodP in der alpenweiten /  
internationalen Zusammenarbeit 

 

© eigene Darstellung, 2016  

Mangelhafte alpenweite / internationale Vernetzung 

Als besonders kritisch wird  die mangelhafte alpenweite Vernetzung / Zusammenarbeit generell gese-

hen, die zu einer unzureichenden Umsetzung der Themen und Aktivitäten des Bodenschutzprotokolls 

ÆİÈÒÔȢ %ÉÎÅ ÆÅÈÌÅÎÄÅ ÁÌÐÅÎ×ÅÉÔÅ ȵ"İÈÎÅȰ ÄÅÓ 4ÈÅÍÁÓ ȵ"ÏÄÅÎȰȟ ÅÉÎÅ ÂÉÓÌÁÎÇ ÎÉÃÈÔ ÁÕÓÒÅÉÃÈÅÎÄÅ "ÅÈÁÎd-

lung des Bodenschutzprotokolls innerhalb der Alpenkonvention oder eine fehlende alpenweite Bo-

denschutzarbeitsgruppe / Plattform sind u.a. Gründe für die fehlende alpenweite Zusammenarbeit.  

Nicht ausreichender Wissenstransfer 

Damit einher geht der mangelhafte Wissenstransfer auf alpenweiter Ebene, der als ausschlaggebend 

für die unzureichende Umsetzung der internationalen / alpenweiten Zusammenarbeit gesehen wird. 

Der fehlende Wissenstransfer bezieht sich laut Experten auf verschiedene Ebenen (alpenweit bis lo-

kal), zielt jedoch insbesondere auch die lokale / kommunale Ebene ab.  

4.3 Lösungsansätze 

In Kapitel 4.3 sind im Folgenden die Lösungsansätze vorgestellt, die die Experten im Rahmen der Onli-

ne-Befragung sowie in den World-Cafés der internationalen Bodenschutztagung zu einer verbesserten 

Umsetzung des Bodenschutzprotokolls vorgeschlagen haben. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass die Lösungsansätze bzw. -vorschläge sich thematisch in den einzelnen Unterkapiteln überschnei-

den können. Die Aspekte werden zunächst zusammenfassend dargestellt und im Anschluss, sofern 

möglich, bezogen auf den jeweiligen Artikel des BodP erläutert. Im Rahmen der Online-Befragung hat-

ten die Teilnehmer die Möglichkeit, weitere übergreifende bzw. übergeordnete Aspekte zum Umset-

zungsstand des BodP anzusprechen. Insbesondere wurde nach Aktivitäten und Maßnahmen gefragt, 

die bislang noch nicht oder nur unzureichend im BodP enthalten sind, und nach zukünftigen Aktivitä-

ten und Handlungsempfehlungen für eine verbesserte Umsetzung des BodP. Diese Lösungsansätze 

sind abschießend in Kapitel 4.3.6 dargestellt.  
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4.3.1 Risikobewertung / Erosion 

Die meisten Befragten sehen Lösungsansätze in der Bereitstellung von Bewertungsgrundlagen z.B. in 

Form von Gefährdungskarten, Schulungen und Arbeitshilfen und Darstellungen im Bodenkataster. Des 

Weiteren wird eine Konkretisierung der guten fachlichen Praxis in Bezug auf die Almwirtschaft, z.B. 

mit Hilfe von Best-Practice-Beispielen genannt.  

Folgende Lösungsansätze zur Umsetzung von Maßnahmen des Bodenschutzprotokolls im Bereich 

Qualitativer Bodenschutz / Bodenfunktionen können wie folgt präzisiert werden: 

Bereitstellung von methodischen Grundlagen 

Ein Teil der Befragten nannte als wünschenswerte methodische Grundlagen zur Bewertung von Bo-

denfunktionen (Art. 1 (3) BodP, Art. 11 BodP) insbesondere hochauflösende Gefährdungskarten, 

Schulungen, Infoflyer, Arbeitshilfen, die Darstellung im Bodenkataster, Bewertungsmodule (z.B. als 

WebGIS-Anwendung), aber auch andere Bodenbewertungen und Standortkartierungen. Erosionsge-

fährdungskarten sollten deshalb ɀ nach Möglichkeit flächendeckend ɀ niederschwellig z.B. über eine 

WebGIS-Anwendung bereitgestellt werden. 

Konkretisierung der guten fachlichen Praxis 

Eine fachliche Auseinandersetzung mit der Thematik Weidewirtschaft wäre notwendig (Art. 12 (1) 

BodP). Hilfreich wäre dafür eine Zusammenstellung von Best-Practice-Beispielen, um voneinander zu 

lernen.  

4.3.2 Qualitativer Bodenschutz, Bodenfunktionen 

Von den meisten Befragten werden einheitliche Bewertungsgrundlagen (flächendeckende Bodenfunk-

tionsbewertung, Kartierung für Wald und Almen; Arbeitshilfe für die Implementierung; Präzisierung 

der Zielvorgaben im BodP) als Lösungsansätze beschrieben. Eine inhaltliche Konkretisierung im BodP, 

z.B. in Form einer Ausformulierung von konkreten Maßnahmen zu den allgemeinen Zielvorgaben, 

wird angeführt. Außerdem sollen bestehende Netzwerke dabei unterstützt werden, ihre bodenrele-

vanten Aktivitäten sichtbar zu machen. 

Folgende Lösungsansätze zur Umsetzung von Maßnahmen des Bodenschutzprotokolls im Bereich 

Qualitativer Bodenschutz / Bodenfunktionen können wie folgt präzisiert werden: 

Informationen zum qualitativen Bodenschutz 

Die Bewertung der Bodenfunktionen nach möglichst einheitlichen Kriterien flächendeckend im Maß-

stab 1:25.000 oder detaillierter wäre wünschenswert (in Bayern ist eine bodenkundliche Übersichts-

karte für die gesamte Landesfläche vorhanden). Eine Kartierung für Wald und Almen wäre notwendig 

(Daten für Wald und Forst werden derzeit der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt). Eine Ar-

beitshilfe für die Implementierung der Bodenfunktionsbewertung in die Planung wäre notwendig; die 

Zielvorgaben und Maßnahmen sollten im BodP klarer definiert werden. 

Ein Teil der Befragten nannte als wünschenswerte methodischen Grundlagen zur Bewertung von Bo-

denfunktionen (Präambel BodP, Art. 1 (3) BodP, Art. 8 (2) BodP ) insbesondere Bodenfunktionskar-

ten, Bewertungsmodule (z.B. als WebGIS-Anwendung), Schulungen, Infoflyer, Arbeitshilfen, aber auch 

die Darstellung im Bodenkataster und Bodenkarten als Basisinformation. Bodenfunktionskarten soll-

ten deshalb ɀ nach Möglichkeit flächendeckend ɀ niederschwellig z.B. über eine WebGIS-Anwendung 

bereitgestellt werden. 
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Rechtliche und administrative Maßnahmen 

Wünschenswert wäre eine bessere inhaltliche Konkretisierung im BodP, z.B. in Form einer Ausformu-

lierung von konkreten Maßnahmen zu den allgemeinen Zielvorgaben.  

Dabei werden zwei kontroverse Varianten propagiert und zwar  

¶ eine inhaltliche Konkretisierung in den Mitgliedsstaaten mit übergreifender, transnationaler 

Koordination ɀ versus ɀ  

¶ die Betrachtung des BodP mit seinen Zielvorgaben lediglich als Leitlinie für die innerstaatliche 

Umsetzung, dort dann aber mit einer inhaltlichen Konkretisierung anhand anderer Bestim-

mungen. 

Existierende Netzwerke weiter ausbauen  

Bestehende Netzwerke sollten dabei unterstützt werden, ihre bodenrelevanten Aktivitäten sichtbar zu 

machen und sich in Hinblick auf alpenweite Vernetzung weiter zu entwickeln. Dabei sollte ein mög-

lichst unbürokratischer, fachlicher, themen- und anlassbezogener Informationsaustausch von Exper-

ten aller Ebenen (Behörden, Universitäten, Projektwerber, Planungsbüros, interessierte Laien) ermög-

licht werden. 

4.3.3 Berglandwirtschaft, Forstwirtschaft und Feuchtgebiete/Moore 

In Bezug auf den verbesserten Schutz von Mooren und Feuchtgebieten wird von einigen Experten der 

6ÏÒÓÃÈÌÁÇ ÇÅÍÁÃÈÔȟ ÄÁÓ 3ÃÈÕÔÚÚÉÅÌ ÕÍ ÄÅÎ 0ÕÎËÔ ȴ+ÌÉÍÁÓÃÈÕÔÚȬ ÚÕ ÅÒ×ÅÉÔÅÒÎȢ $ÉÅÓ ÂÅÔÒÉÆÆÔ ÖȢÁȢ .ÉÅÄÅÒ-

moorböden, welche häufig unter landwirtschaftlicher Nutzung stehen. Diese Böden leisten einen we-

sentlichen Beitrag zum Klimaschutz, der bisher nicht ausreichend gewürdigt wird. Dabei ist konse-

quent darauf zu achten, dass das Instrumentarium für die wirksame Durchsetzung der Schutzziele 

geeignet ist. 

Um im Bereich Land- und Forstwirtschaft zu einer Nutzung zu gelangen, die tatsächlich geeignet ist für 

den Schutz und Erhalt der Böden sowie der Feuchtgebiete und Moore, muss noch in vielen Bereichen 

harmonisiert, ergänzt, geschult und vor allen Dingen die praktische Landnutzung konsequent ange-

passt bzw. umgestellt werden. Die gemeinsame Definition der guten fachlichen Praxis in der Landwirt-

schaft ist dabei ein wesentlicher Punkt, der erweitert werden sollte durch entsprechend harmonisierte 

rechtliche Verordnungen (z.B. DüngeVO, KlärschlammVO, etc.). Agrarumweltprogramme müssen noch 

viel stärker die Bodenfruchtbarkeit und ökologische Funktionsfähigkeit von Böden fördern und im 

Gegenzug schädliche Bewirtschaftungsformen sanktionieren. Dies kann nur im Austausch und in der 

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft geschehen, die politischen Vorgaben dazu müssen allerdings 

EU-weit geregelt werden. In der Praxis müssen Landwirte geschult werden, durch gezielte Aus- und 

Weiterbildung, durch Bodenschutzberatung und Feldbegehungen. Darüber hinaus ist eine gute Öffent-

lichkeitsarbeit nötig, um auch in der Bevölkerung die Sensibilität für das Thema Boden zu erhöhen. 

Um das Missverhältnis zwischen anfallendem Dünger (Stickstoff, Phosphat) aus Gülle auf den vorhan-

denen Flächen zu reduzieren, muss ein Umdenken erfolgen im Sinne einer Boden gebundenen Land-

wirtschaft. Das heißt konkret, dass das Verhältnis von Tierbestand zu Boden im Betrieb ausgewogen 

sein muss. Dies ist eine dringende Forderung an die Neugestaltung der Grundsätze der Gemeinsamen 

Agrarpolitik der kommenden EU-Förderperiode. 

4.3.4 Quantitativer Bodenschutz 

Lösungsansätze zur Umsetzung von Maßnahmen des Bodenschutzprotokolls im Bereich des quantita-

tiven Bodenschutzes lassen sich wie folgt präzisieren: 

 




























































































































